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1. Ist-Zustands des Lehrangebots zur Gesetzgebungslehre und
Vertragsgestaltung im rechtswissenschaftlichen Studium

Antje Tolle!

1.1 Einleitung

Der Universititsprofessor Pestalozza schrieb 1981 ,Die Universititen brin-
gen bislang Rechtsanwender, nicht Rechtssetzer hervor (Pestalozza, 1981)
Dabei kann ,Rechtssetzer in mehrfacher Hinsicht verstanden werden.
Entweder wird Rechtsetzung im engen Sinne als Gesetzgebungslehre, die
sich mit der formellen und materiellen Redaktion von Gesetzen befasst,
verstanden oder auch im Sinne der Vertragsgestaltung und letztlich als
Oberbegriff fiir beides. In der Rechtsgrundlage der juristischen Ausbildung
im Deutschen Richtergesetz (DRiG) wird die Gesetzgebung weder als Fach
noch als Berufsfeld gesondert aufgezéhlt. Dagegen zdhlt § 5a Absatz 3 Satz 1
Halbsatz 2 DRiG explizit die rechtsberatende Praxis auf. Dies geht nicht
zuletzt auf die Reform der Juristenausbildung im Jahre 2002 zuriick, die
insbesondere das Berufsfeld der Rechtsanwaltschaft zu stirkerer Beriick-
sichtigung im Studium fiihrte. Insoweit entsteht gute 40 Jahre nach der Au-
lerung von Pestalozza und gute 20 Jahre nach der letzten groflen Reform
ein Erkenntnisinteresse, wie das Lehrangebot in rechtwissenschaftlichen
Studiengdngen ausgestaltet wird. Dies fithrt zur Forschungsfrage:

Welches Lehrangebot haben staatliche Universititen und Hochschulen der
angewandten Wissenschaften in frei zugdnglichen Studiengingen zur Ge-
setzgebungslehre und Vertragsgestaltung zwischen dem Sommersemester
2021 und dem Sommersemester 2022 angeboten?

Der vorliegende Beitrag kann in seiner gebotenen Lénge nur einen Ist-Zu-
stand vorstellen, wie er mit Hilfe der Methodik der qualitativen Inhaltsana-
lyse nach Mayring (2015) der Vorlesungsverzeichnisse und Modulhandbii-
cher gewonnen werden kann. Diese Grundlagenarbeit bildet jedoch das

1 Prof. Dr. Antje G. L. Tolle lehrt und forscht an der Hochschule fiir Wirtschaft und
Recht in Berlin unter anderem zur Rechtsetzung. Besonderer Dank den studentischen
Hilfskréaften Midjan Hadzajlic und Manuel Dobislaw, die bei der Recherche maf3geb-
lich unterstiitzten.
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notwendige Fundament fiir weitergehende Diskussionen, wie das vorhan-
dene Lehrangebot fiir die Berufsfelder der Vertrags- und Gesetzesgestaltung
in der freien Wirtschaft und im 6ffentlichen Dienst fortentwickelt werden
kann.

1.2 Einschrdnkung des Untersuchungsfelds

Das Untersuchungsfeld beschrankt sich auf in Deutschland angebotene
rechtswissenschaftliche Studienginge. Um die Vielfalt der Kursangebote
abzubilden, wird sowohl das Lehrangebot an Universititen als auch an
Hochschulen der angewandten Wissenschaften ausgewertet. An den Uni-
versititen werden inzwischen vielfach neben Studiengingen zur Vorberei-
tung auf die Erste Juristische Staatspriifung (Staatsexamen) auch integrierte
Bachelorabschliisse angeboten. Sie bauen allerdings auf dem Studienpro-
gramm der Staatsexamina auf und werden um weitere Ficher erginzt,
so dass es ausreichend erscheint, an den Universititen die Staatsexamens-
studiengénge zu betrachten. Mit diesem Fokus bleiben Bachelor- und
Masterstudiengénge an Universititen, die losgeldst von Staatsexamenstudi-
engingen angeboten werden, aufler Betracht. Umgekehrt werden an den
Hochschulen sowohl Bachelor- als auch Masterstudiengénge ausgewertet.
Beide Abschliisse ermdglichen den Berufseinstieg in der Verwaltung und
in der Wirtschaft, wo Vertrage oder Gesetzgebung von grofler Relevanz
sein konnen. Nicht beriicksichtigt werden dagegen rechtswissenschaftliche
Laufbahnstudienginge der Rechtspflege, Polizei oder Finanzen, da nicht zu
erwarten ist, dass ihre Lehrangebote die hiesige Fragestellung beriihren.
Das Untersuchungsfeld wird auf staatliche Einrichtungen eingegrenzt, denn
bei einer Stichprobe in der Konzeptphase wurden weder im Bundesland
Berlin noch in Nordrhein-Westfalen rechtswissenschaftliche Studiengdnge
an privaten Hochschulen gefunden. Um einen aktuellen Uberblick der
angebotenen Studienfacher zu erhalten, blieben auslaufende Studienginge,
wie an der Universitdit Mannheim, aufler Betracht, da sie nur noch ein
eingeschrianktes Kursangebot offerieren. Auch im Aufbau befindliche Studi-
engédnge, wie etwa an der Leuphana Universitit Liineburg, die noch kein
vollstindiges Curriculum entwickelt haben, wurden nicht beriicksichtigt.
Als Untersuchungszeitraum boten sich fiir den urspriinglich auf der 3.
Jahreskonferenz des Netzwerkes Bessere Rechtsetzung im Oktober 2022
gehaltenen Vortrag zur Ausbildung im hoheren Dienst, die unmittelbar
vorangegangenen Semester an. Um den Rhythmus zwischen Sommer- und
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1. Ist-Zustands des Lehrangebots zur Gesetzgebungslehre und Vertragsgestal-tung

Wintersemester und Zufilligkeiten, wie Urlaubs- oder Forschungssemester
auszuschliefSen, wurden das Sommersemester 2021, das Wintersemester
2021/2022, das Sommersemester 2022 und das Wintersemester 2020/2021
ausgewertet.

1.3 Methode der Datenerhebung

Staatliche Statistiken oder Internetseiten halten weder Listen von Studi-
enorten fiir Staatsexamen noch fiir rechtwissenschaftliche Bachelor- und
Masterstudiengénge vor. Ausgangspunkt der Erhebung waren so die In-
ternetseiten der Landesministerien, die staatliche Universitdten und Hoch-
schulen auflisten. Thre Internetauftritte halten wiederum regelmafiig eine
Liste aller ihrer Studiengénge vor, die dann {iber die Suchfunktion nach den
Schlagwortern ,Bachelor of Laws®; ,LL.B.; ,Master of Laws®; ,LL.M.“ und
srecht® durchsucht wurden. Mit diesen Operatoren ist sichergestellt, dass
Studiengénge, die in ihrem Titel nicht das Schlagwort ,Recht® enthalten,
trotzdem {iber das gelistete Abschlussziel herausgefiltert werden kénnen.
Gleichzeitig gewihrleistet diese Recherchemethode, im Gegensatz zum
Durchsuchen des gesamten Vorlesungsverzeichnisses der Hochschulen der
angewandten Wissenschaften, dass nur im Kern rechtswissenschaftliche
Studiengidnge gefunden werden. Bei den Universititen konnten die Fakulta-
ten der Rechtswissenschaften aufgesucht und dort tberpriift werden, ob
Staatsexamensstudienginge angeboten werden.

Sodann wurden die Vorlesungsverzeichnisse der Universitdten ausge-
wertet, da die Modulhandbiicher und Studienordnungen nur die Schwer-
punktbereiche und teilweise verpflichtend zu besuchenden Vorlesungen lis-
ten, nicht aber Auskunft iiber Wahlfacher oder Kurse der Schliisselqualifi-
kationen geben. Die Vorlesungsverzeichnisse wurden, soweit sie als durch-
suchbares PDF oder HTML-Internetseite vorlagen, mit den Operatoren
Vertragsgestaltung®; ,Gesetzgebung®; ,Rechtsetzung®; ,Gestaltung®; ,Draf-
ting®; ,,Contract®; ,Negotiation“ durchsucht, um in den Veranstaltungstiteln
oder -beschreibungen gesuchte Lehrinhalte zu identifizieren. Teilweise la-
gen die elektronischen Vorlesungsverzeichnisse in Formaten vor, die sich
nicht durchsuchen liefSen. In diesem Fall konnten sie nur manuell gesichtet
werden. Die Vorlesungsverzeichnisse weisen den Namen der Lehrkraft und
iberwiegend auch die Veranstaltungsart aus. Um den vollstandigen Namen,
akademische Grade der Lehrkraft und ihre Zuordnung zu einer Statusgrup-
pen zu erhalten, wurde ergidnzend mit Hilfe der Suchmaschine Google
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recherchiert. Punktuell fehlende Vorlesungsverzeichnisse und weitere aus-
stehende Informationen wurden per E-Mail in den Dekanaten erfragt.

An den Hochschulen der angewandten Wissenschaften konnten die
online verfiigbaren Modulhandbiicher nach denselben Stichwortern wie
an den Universititen durchsucht werden. Da allerdings die Vorlesungs-
verzeichnisse der Hochschulen flichendeckend nicht verdffentlicht und
auch auf Nachfrage nicht ausgehdndigt werden, konnte hier weder eine
Erhebung der Lehrkrifte noch die Verteilung der angebotenen Semester-
wochenstunden iiber die Semester vorgenommen werden.

1.4 Methode der Datenauswertung
1.4.1 Kategoriesystem und Kodierleitfaden

Bei den Staatsexamensstudiengdngen (StEx) konnten aus § 5a DRIG deduk-
tiv vier Arten von Lehrveranstaltungen als Kategorien abgeleitet werden.
Aus §5a Absatz 2 Satzl, 3 DRIG ergibt sich die erste Kategorie - das
Pflichtfach (Pfl), wobei zu ihr auch Grundlagenveranstaltungen zahlen. Die
zweite Kategorie bildet der Schwerpunktbereich (Schwer). Teilweise setzen
die Universitaten fiir solche Veranstaltungen sogenannte Proseminare vor-
aus, so dass diese in die Kategorie gezdhlt wurden. Aus § 5a Absatz 3 Satz 1
Halbsatz 2 DRIG ergibt sich die dritte Kategorie — die Schliisselqualifikati-
on (Schl) und aus § 5a Absatz 2 Satz 2 DRIG leitet sich die vierte Gruppe —
die fremdsprachige Veranstaltung (Fremd) ab. Fiir diese Kategorien wurden
jeweils drei Unterkategorien gebildet abhéngig davon, ob die Gesetzgebung
(Ges) oder Vertragsgestaltung (Ver) oder beides gemeinsam (GesVer), the-
matisiert werden.

Dabei geht im Verstdndnis der Forschungsarbeit die Gesetzgebungsleh-
re {iber den Stoftkanon des Staatsorganisationsrechts hinaus. Die Gesetz-
gebungslehre umfasst mehr als das Verfahrensrecht der Parlamente und
befasst sich mit dem Anlass und den Alternativen einer Rechtsetzung,
der Rechtsfolgenanalyse, der sprachlichen Fassung von Normen und der
Rechtsformlichkeit. Diese Beispiele sind zugleich Anker im Kodierleitfaden.
Die Vertragsgestaltung betriftt dabei den Umgang mit dispositivem Recht,
Allgemeine Geschiftsbedingungen, Risikoverteilungen und Haftungsfra-
gen. Bei ihr steht die Gestaltung des Parteiwillens im Vordergrund, wo-
hingegen sich iibrige rechtswissenschaftliche Lehrveranstaltung zumeist an
der Falllésung mit Hilfe des Gesetzes orientieren. Die zuvor genannten
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Schlagworter sind wiederum Ankerbeispiele fiir die Kodierung. Insgesamt
kommt es auf den Schwerpunkt der Veranstaltung an. Ergibt sich aus der
Modulbeschreibung bereits quantitativ, dass die Vertragsgestaltung nur ein
Lerninhalt von vielen im {ibrigen sonst falllésungs- und gesetzesrechtsori-
entierten Punkten ist, dann ist die Veranstaltung insgesamt nicht als Veran-
staltung der Vertragsgestaltung einzuordnen.

Die Veranstaltungen wurden mit ihrem Titel, jhrer Semesterwochen-
stundenzahl, ihrem Veranstaltungstyp, ihren Lehrkriften und dem Uni-
versititsstandort gelistet. Die Veranstaltungsarten wurden mit ,Vorlesung’
,,Ubung“, »Seminar®, ,Kolloquium®, ,Workshop®; ,,Seminar/Ubung“, Vorle-
sung/Ubung’, ,Vertiefungsveranstaltung® und als Auffangkategorie ,,unbe-
kannt“ deduktiv-induktiv kategorisiert. Dieses Vorgehen erlaubte es die
gesamte Anzahl verschiedener Veranstaltungen zu erheben.

Die Vorlesungsverzeichnisse halten unterschiedlich viele Informationen
zu den Lehrkriften vor. Diese reichen von der Angabe aller akademischen
Titel, Vornamen, Nachnamen und Statusgruppen, iiber die blofle Angabe
einzelner Nachnamen. Durch erginzte Recherche auf den Internetseiten
der Universitaten und uber die Suchmaschine konnten alle Personen, zu-
mindest nach der traditionellen Vornamenwahl, den Geschlechterkatego-
rien ,ménnlich® und ,weiblich® zugeordnet werden. Weiterhin gelang es,
alle in die Kategorien ,hauptamtlich Lehrende“ mit den Unterkategorien
~hauptamtliche Hochschullehrende® und ,wissenschaftliche Mitarbeitende®
und ,nicht hauptamtliche Lehrende® mit den Unterkategorien ,Lehrbe-
auftragte“ und ,nebenberufliche Hochschullehrende® zuzuordnen. In die
Kategorie ,hauptamtliche Hochschullehrer® wurden alle Personen aufge-
nommen, die an dieser Universitiat auf ordentliche Professuren und Juni-
orprofessuren berufen sind oder eine Lehrstuhlvertretung wahrnahmen.
Dieser Gruppe wurde auch der Fall einer Stiftungsprofessur mit gleichzeiti-
ger aulerplanmiéfliger Professur zugeordnet. Umgekehrt wurde ein nicht
an dieser Universitdt kooptierter, an eine Hochschule der angewandten
Wissenschaften berufener, Professor bei seiner Lehrtétigkeit an einer Uni-
versitdt dennoch als Lehrbeauftragter eingeordnet. In der Unterkategorie
wissenschaftliche Mitarbeitende wurde zusatzlich erhoben, ob diese als
Angestellte oder Beamt:innen beschaftigt sind. Sofern die Vorlesungsver-
zeichnisse oder Internetseiten der Universititen keine Angaben machten,
konnte iiber Suchmaschinen recherchiert werden, ob und wenn ja, welchen
akademischen Grad die Lehrbeauftragten innehaben und in welchem Be-
reich sie hauptberuflich tétig sind. Die akademische Qualifikation wurde
in ,Professorenschaft’, ,,promoviert” und ,,ohne akademischen Grad* unter-
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teilt. Die Zuordnung erfolgte nach dem jeweils hochsten akademischen
Grad, wobei Masterabschliisse (LL.M.) nicht erfasst wurden. Induktiv er-
gaben sich hier die Unterkategorien ,Gericht, ,Anwaltschaft’ ,Notariat",
»~Anwaltsnotariat®, ,Behorde® und eine Auffangkategorie. Diesen Unterka-
tegorien konnten auch die hauptberuflichen Tétigkeitsfelder der nebenbe-
ruflichen Hochschullehrerenden zugeordnet werden. Zu den nebenberufli-
chen Hochschullehrenden zéhlen in dieser Erhebung Honorarprofessuren,
auflerplanmiflige Professuren, Privatdozenturen, Seniorprofessuren und
entpflichtete Professuren, wenn sie an der sie urspriinglich bzw. zuletzt
berufenden Universitdt lehren. Umgekehrt werden sie als Lehrbeauftragte
eingeordnet, wenn sie an anderen Einrichtungen eine Veranstaltung anbie-
ten. Alle Personen wurden gelistet, so dass es moglich ist, die Gesamtan-
zahl an Personen zu benennen, die an Universitdten Lehrveranstaltungen
der Rechtsetzung abhalten. Fiir die rechtswissenschaftlichen Bachelor- und
Masterstudiengénge existieren keine gesetzlichen Vorgaben zu unterschied-
lichen Ficherkategorien, so dass die Oberkategorie ,Hochschule“ (H)
deduktiv nur in die Veranstaltungen zur Gesetzgebung (Ges), Vertragsge-
staltung (Ver) und aus beiden gemischte (GesVer) untergliedert werden
konnte. Zu den recherchierten Veranstaltungen konnte zusétzlich ihr Se-
mesterwochenstundenumfang, die abhaltende Hochschule und die Veran-
staltungsart gelistet werden. Leider war es nicht méglich aus dem Mosaik
teilweise bereitgestellter Verzeichnisse, den punktuellen Auskiinften und
weiteren online einsehbaren Informationen, einen konsistenten Datensatz
zu aggregieren, der klare Aussagen dariiber zuldsst, welche Veranstaltung
in welchem Semester durch welche Statusgruppe angeboten werden. Daher
musste sich die Auswertung hier auf die Anzahl an Veranstaltungen in den
Kategorien sowie die Anzahl an Studiengidngen und Veranstaltungstypen
beschranken.

1.4.2 Technische Umsetzung der Datenauswertung

Es war nicht moglich Software zur Kodierung und anschliefSenden Auswer-
tung einzusetzen, da insbesondere die Vorlesungsverzeichnisse der Univer-
sititen nicht als PDF herunterladbar zur Verfiigung standen, sondern nur
iber eine Navigation im Browser zuginglich waren. Daher wurde eine
Exceldatei mit Tabellenbldttern zu Orten, Studiengdngen, Veranstaltungen
und Personen angelegt.
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1.5 Fehlerdiskussion

Es ist nicht auszuschlieflen, dass insbesondere bei nicht durchsuchbaren
Vorlesungsverzeichnissen Veranstaltungen gerade dann {ibersehen wurden,
wenn nur der Titel der Veranstaltung ohne weitere Beschreibung gelis-
tet war. Die grofiten Unsicherheiten bestehen fiir das Wintersemester
2020/2021, da die Vorlesungsverzeichnisse der Universitdt Augsburg und
der Universitdt Regensburg nicht eingesehen werden konnten. Da in Augs-
burg in den drei gesichteten Semestern einschlagige Veranstaltungen nur
im Sommersemester angeboten wurden, wird angenommen, dass auch im
Winter 2020/2021 keine Veranstaltung stattfand. Trotz mehrfacher Nachfra-
ge, konnte an der Universitit Regensburg das betreffende Vorlesungsver-
zeichnis nicht ausfindig gemacht werden. Bei der Erhebung an der Univer-
sitdt Halle ist die Zuordnung einer Veranstaltung zur Vertragsgestaltung in
den Sommersemestern unklar, da aus dem Vorlesungsverzeichnis die Kate-
gorie nicht sicher abgeleitet werden kann. Dies lief$ sich auch auf Nachfrage
nicht klaren.

1.6 Auswertung
1.6.1 Staatsexamensstudiengdnge

Nach den eingangs vorgestellten Kriterien wurden 43 Staatsexamensstu-
diengénge in 42 Stadten ausgemacht. In Berlin bieten sowohl die Hum-
boldt-Universitét zu Berlin als auch die Freie Universitit Berlin die Vorbe-
reitung auf das Staatsexamen an. Dabei konnten an sieben Universititen
(Bayreuth, Erlangen-Niirnberg, Greifswald, Niirnberg, Osnabriick, Tibin-
gen und Wirzburg) weder Angebote zur Gesetzgebungslehre noch zur
Vertragsgestaltung ausgemacht werden.

Bei allen Lehreinrichtungen konnten die Veranstaltungen klar der Ge-
setzgebung oder der Vertragsgestaltung zugeordnet werden. Dabei wird
deutlich, dass sich einige Universitéiten in besonderem Mafle der Rechtset-
zung widmen. Hierbei sticht die Humboldt-Universitdt mit 12 verschiede-
nen Veranstaltungen hervor, gefolgt von der Universitit Leipzig mit acht
Veranstaltungen und der Universitdit Hamburg mit sechs. Insgesamt bieten
weit weniger Universititen Veranstaltungen zur Gesetzgebung, als zur Ver-
tragsgestaltung an. Zehn Universititen (Humboldt-Universitit zu Berlin,
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Augsburg, Gieflen, Gottingen, Halle, Hamburg, K6ln, Miinster, Miinchen
und Jena) bieten insgesamt 16 Veranstaltungen zur Gesetzgebung an. Thnen
stehen 68 verschiedene Veranstaltungen zur Vertragsgestaltung an 272 Ein-
richtungen gegeniiber.

Abbildung 1: Veranstaltungstypen nach Unterkategorien in
Staatsexamensstudiengdngen Sommersemester 2021 -
Sommersemester 2022

Veranstaltungstypen nach Unterkategorien in
Staatsxamensstudiengdngen SoSe 2021 - SoSe 2022
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Quelle: Eigene Darstellung.

2 Humboldt-Universitat zu Berlin, Universitat Bielefeld, Ruhr-Universitat Bochum, Rhei-
nische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, Heinrich-Heine-Universitit Diisseldorf,
Johann Wolfgang Goethe-Universitit Frankfurt am Main, Georg-August-Universitét
Gottingen, Universitait Hamburg, Gottfried Wilhelm Leibniz Universitit Hannover,
Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg, Christi-
an-Albrechts-Universitat zu Kiel, Universitait Potsdam, Universitit des Saarlands,
Viadrian Frankfurt Oder, Universitit Konstanz, Universitdt zu Koln, Universitat Leip-
zig, Johannes Gutenberg-Universitit Mainz, Philipps-Universitit Marburg, Westfali-
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1. Ist-Zustands des Lehrangebots zur Gesetzgebungslehre und Vertragsgestal-tung

Zur Gesetzgebungslehre fand im Pflichtfachbereich eine Grundlagenveran-
staltung statt. Die Vorlesung mit dem Titel ,Gesetzgebungslehre® im Um-
fang von 2 SWS bietet ein Professor an der Universitdt Halle an. Sie kann
wahlweise auch als Schliisselqualifikation belegt werden, so dass sie auch in
dieser Kategorie gezahlt wurde. Die meisten Veranstaltungen (10) werden
im Schwerpunktbereich mit insgesamt 22 SWS angeboten. Hinzu kommen
sechs Veranstaltungen als Schliisselqualifikationen mit insgesamt 12 SWS.
An der Universitat K6ln veranderte sich im Betrachtungszeitraum der Titel
einer Veranstaltung, so dass hier insgesamt zwei verschiedene Veranstaltun-
gen gezahlt wurden.

Zur Vertragsgestaltung wurde im Pflichtfachbereich der Universitit des
Saarlands eine Veranstaltung mit 2 SWS im 6. Semester angeboten. Weiter-
hin werden 56 Veranstaltungen mit insgesamt 107 SWS im Schwerpunktbe-
reich, 13 Lehrangebote im Schliisselbereich mit 26 SWS und eine Vorlesung
an der Universitdt zu Koln im Bereich der Fremdsprachen mit 2 SWS
angeboten.

Insgesamt 106 verschiedene Personen boten in den zwei akademischen
Jahren Veranstaltungen zur Gesetzgebung und Vertragsgestaltung an. Dabei
lehrten insgesamt 21 hauptamtliche Hochschullehrende, wobei zwei von ih-
nen an der Westfélischen Wihelms-Universitat Miinster als ,,begleitend” zu
Veranstaltungen im Schwerpunktbereich von Lehrbeauftragten aufgefiihrt
wurden. Der Anteil von weiblichen Hochschullehrenden betrug dabei 11 %.

Hauptamtliche Hochschullehrende bieten im Schliisselbereich jeweils
eine Veranstaltung zur Gesetzgebung und eine zur Vertragsgestaltung an.
Dabei ist der Ordinarius, der die Grundlagenveranstaltung zur Gesetzge-
bungslehre anbietet, mit demjenigen im Schliisselbereich identisch, weil
die Veranstaltung in Halle, wie bereits erwéhnt, in beiden Feldern belegt
werden kann. 12 weitere hauptamtliche Hochschullehrende bieten Veran-
staltungen im Schwerpunktbereich zur Vertragsgestaltung an und weitere
sieben Personen lehren zur Gesetzgebungslehre.

Bei den Statusgruppen der Wissenschaftlichen Mitarbeitenden und Lehr-
beauftragten gab es eine Person, die zunédchst als Tarifbeschiftigter lehrte
und dann seine Veranstaltung im Teamteaching mit seinem ehemaligen
Kollegen als Lehrbeauftragter fortsetzte. Diese Person wurde mit je einem
halben Zahler in beiden Statusgruppen erfasst. Es ergibt sich, dass 4,5

sche Wilhelms-Universitat Miinster, Ludwig-Maximilians-Universitit Miinchen, Uni-
versitat Passau, Universitit Regensburg, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Freie Uni-
versitdt Berlin, Universitdt Bremen und Universitat Augsburg.
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wissenschaftliche Mitarbeitende Veranstaltungen anbieten. Zwei mannliche
angestellte Personen bieten im Teamteaching im Schliisselqualifikationsbe-
reich ein Planspiel zur Gesetzgebung an, welchen sie im Sommersemester
2022 nun als Tandem aus wissenschaftlichem Mitarbeiter und Lehrbeauf-
tragtem fortsetzen. Eine der drei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen ist
Privatdozentin und bot eine Veranstaltung zur Arbeitsvertragsgestaltung im
Schwerpunktbereich an. Im Bereich des Arbeitsrechts lehrte eine Akademi-
sche Ritin auf Zeit - einmal zusammen mit ihrer Professorin und einmal
im Teamteaching mit einem Lehrbeauftragten. Eine Akademische Oberra-
tin bietet eine Veranstaltung zur Vertragsgestaltung im Schliisselbereich an.
Von 54,5 Lehrbeauftragten sind 13 % weiblich. Diese Statusgruppe deckt
60 % der Lehre im Schwerpunktbereich zur Vertragsgestaltung ab.

Mit Blick auf ihre hauptberuflichen Betitigungsfelder ist die absolute
Mehrheit in der anwaltlichen oder notariellen Beratung (Anwaltschaft
38 %, Notariat 36 %, Anwaltsnotariate 11 %) tétig. Die verbliebenen Lehr-
beauftragten setzen sich zusammen aus einem an einer Hochschule der
angewandten Wissenschaften berufenen Person, einer Person deren Beruf
nicht recherchiert werden konnte, einem LL.M.-Studenten, zwei Personen,
die als Geschiftsfithrer in der Wirtschaft tétig sind. Dabei fithren 6 % von
den Lehrbeauftragten einen Professorentitel, weitere 67 % sind promoviert
und gut ein Viertel (27 %) besitzen keinen akademischen Titel. Dies spricht
insgesamt fiir angemessene akademische Qualitdtssicherung auch bei den
Lehrbeauftragten.

Die Gruppe der nebenberuflichen Hochschullehrenden umfasst 28 Per-
sonen, wobei 17 % davon weiblich sind. Insgesamt lehren so mehr neben-
berufliche Hochschullehrende als hauptamtliche. Dabei lehren ein aufler-
planmafiiger Professor, ein Privatdozent und ein entpflichteter Professor
neben 25 Honorarprofessor:innen. Wie auch bei den Lehrbeauftragten ist
die Mehrheit von ihnen in der Rechtsberatung in Notariaten und Kanzleien
(50 % Rechtsanwaltschaft, 32 % Notariate) tétig. Jeweils 7 % sind in einer
Behorde oder bei Gericht tatig und 4 % sind bereits pensioniert.

a. Kategorie Pflichtfachbereich
Im Feld der Pflichtfachveranstaltungen bietet ein Honorarprofessor und
Notar aufler Dienst an der Universitdt des Saarlands eine Vorlesung zur

Vertragsgestaltung an. Dariiber hinaus hilt ein hauptamtlicher Ordinarius
der Universitat Halle eine Vorlesung zur Gesetzgebungslehre, die sowohl als
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Grundlagenveranstaltung als auch als Schliisselqualifikation belegt werden
kann. Die wenigen Veranstaltungen in dieser Kategorie erscheinen mit
Blick auf § 5a Absatz 2 Satz3 DRIG plausibel, denn danach sind es die
Kernbereiche der dort gelisteten Facher. Verfahrensrechtliche Fragen der
Gesetzgebung und die Gesetzgebungskompetenzen sind zwar Gegenstand
der Staatsrechtsvorlesung, als Teil des offentlichen Rechts, aber die hier
verwendete Definition der Gesetzgebungslehre geht iiber diesen Bereich hi-
naus. Mit Blick auf die Vertragsgestaltung decken die Kernbereiche des Zi-
vilrechts zwar auch das Vertragsrecht ab, die Veranstaltungen konzentrieren
sich jedoch auf die Schilderung der Rechtslage und greifen die Gestaltung
weit iberwiegend nicht auf.

b. Kategorie Schwerpunktbereich

i. Unterkategorie Gesetzgebungslehre

Abbildung 2: Veranstaltung zur Gesetzgebung im Schwerpunktbereich

Veranstaltung zur Gesetzgebung im Schwerpunktbereich
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Quelle: Eigene Darstellung.

Mit Blick auf die Semesterwochenstunden ist es auffillig, dass im Winter-
semester 20/21 am wenigsten Veranstaltungen angeboten wurden. Im Som-
mersemester 2022 wurden, im Vergleich zum Vorjahr, deutlich weniger Se-
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mesterwochenstunden und nur noch vier Veranstaltungen angeboten. Das
im Wintersemester weniger Veranstaltungen stattfinden als im Sommer,
mag sich aus dem Rhythmus der Schwerpunktcurricula ergeben.

Insgesamt ist fiir die untersuchten vier Semester zu konstatieren, dass
in den Schwerpunktbereichen der Staatsexamensstudiengdnge zehn ver-
schiedene Veranstaltungen von 17 Personen angeboten werden. Dabei sind
knapp die Halfte dieser Personen (8) ménnliche hauptamtliche Hochschul-
lehrende. Das Lehrangebot erginzen zwei weibliche promovierte Lehrbe-
auftragte, die hauptberuflich in der Anwaltschaft und bei Gericht arbeiten.
Unmittelbare berufliche Gesetzgebungspraxis diirfte der Honorarprofessor
aus dem Bundesministerium des Inneren besitzen. Der Tatigkeitsort der
Honorarprofessorin und Ministerialrdtin auf8er Dienst konnte nicht ermit-
telt werden. Aufgrund der Dienstbezeichnung ist zu vermuten, dass er in
der Ministerialverwaltung liegen kénnte.

Vorlesungen und Seminare zeigen sich als die vorherrschende Veran-
staltungsart. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass mehr die theore-
tischen Grundlagen, als die praktischen Ubungsbeispiele im Fokus der
Ausbildung liegen. Eine Kombination aus notwendiger Theorie und er-
lebendem Lernen scheint indes die als Vertiefungsveranstaltung durchge-
tithrte ,,Gesetzgebungswerkstatt“ an der Ludwig-Maximilian-Universitét in
Minchen zu vermitteln. Dieses praktische Format beschreiben Rast und
Wilhelm (2019).

An der Humboldt-Universitat zu Berlin wird der einzige Schwerpunkt-
bereich angeboten, der sich vertieft der Gesetzgebung widmet. Der Titel
des Bereichs lautet ,Rechtsetzung und Rechtspolitik®. Verpflichtend ist der
Besuch von zwei Vorlesungen unmittelbar zur Gesetzgebungslehre. Ein Ho-
norarprofessor spricht zum Thema ,Gesetzgebungslehre, Gesetzgebungs-
technik, Gesetzesfolgenabschitzung® und ein hauptamtlicher Hochschul-
lehrer liest die Vorlesung ,Rechtsetzungsrecht” Im wahlobligatorischen
Teil, der im Sommersemester angeboten wird, fand in beiden untersuchten
Semestern eine weitere Vorlesung mit dem Titel ,Gesetzgebung in der
Praxis — Integritdt und Compliance in 6ffentlicher Verwaltung und priva-
ten Unternehmen® von einer Lehrbeauftragten statt. Im Sommersemester
2021 bot dariiber hinaus eine Honorarprofessorin ein Kolloquium mit
dem Titel ,Hochste Gerichte als Impulsgeber fiir die deutsche Gesetzge-
bung® an. Insgesamt wurden im Betrachtungszeitraum vier verschiedene
Veranstaltungen von einer Lehrbeauftragten, zwei Honorarprofessoren und
einem hauptamtlichen Hochschullehrer angeboten. Angemerkt sei, dass die
beiden Veranstaltungen im Wahlpflichtbereich die Hilfte der zu belegen-
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den Veranstaltungen ausmachen. Im wahlobligatorischen Teil werden weit
mehr Veranstaltungen angeboten, so dass die Themen spezieller und aus-
differenzierter bearbeitet werden konnen. Hier tritt die Gesetzgebungslehre
im eigentlichen Sinne in den Hintergrund.

An sechs weiteren Universitidten werden jeweils eine Veranstaltung zur
Gesetzgebungslehre innerhalb von Schwerpunkten angeboten. Thematisch
lassen sie sich dahin systematisieren, dass sie in Schwerpunkten der
Grundlagen des Rechts (Universitit Augsburg), des offentlichen Rechts
(Friedrich-Schiller-Universitit Jena und Ludwig-Maximilians-Universitét
Miinchen) oder fiir Studierende beider Fachergruppen, gedffnet sind (so
an der Justus-Liebig-Universitdt Gieflen und der Georg-August-Universi-
tat Gottingen). Fiir das ,Lektiireseminar zur Gesetzgebung', im Winterse-
mester 2021/2022 als Seminar an der Westfélischen Wilhelms-Universitat
Miinster angeboten, kann aufgrund der vorliegenden Studienordnungen
und Vorlesungsverzeichnisse keine klare Zuordnung getroffen werden. Eine
Vorlesung mit dem Titel ,Gesetzgebungslehre® wird von einem hauptamt-
lichen Hochschullehrer an der Universitat Augsburg jeweils im Sommer-
semester abgehalten. Eine Veranstaltung unklaren Typs mit dem Titel
»Rechtsetzungslehre® bietet ein hauptamtlich lehrender Hochschullehrer
gemeinsam mit einer Lehrbeauftragten jeweils im Sommersemester an
der Justus-Liebig-Universitit Gieflen an. Mit dem Titel ,Gesetzgebung,
Formelle und materielle Normsetzung im Staat und in der EU bot im
Sommersemester 2021 ein hauptamtlich lehrender Hochschullehrer ein Se-
minar an der Georg-August-Universitit Géttingen an. In Miinchen bot ein
Professor im Sommersemester 2022 eine Vertiefungsveranstaltung mit dem
Titel ,Gesetzgebungswerkstatt an. Nach weiteren Recherchen auf seiner
Internetseite zeigte sich, dass es sich hierbei um ein Planspiel handelt.
Letztlich hielt ein hauptamtlich lehrender Hochschullehrer ein Seminar
mit dem Titel ,Gesetz und Verordnung“ im Sommersemester 2021 an der
Friedrich-Schiller-Universitat Jena.

ii. Unterkategorie Vertragsgestaltung

An 27 Universititen werden Schwerpunktbereiche mit Veranstaltungen
zur Vertragsrechtsgestaltung angeboten, wobei fiinf Universititen spezielle
Schwerpunktbereiche zur Rechtsgestaltung abhalten. Die Universitat Leip-

zig bietet einen Schwerpunkt mit dem Namen , Rechtsgestaltung, Rechtsbe-
ratung, Rechtsdurchsetzung“ an. Weitere Schwerpunktbereiche bieten die

105

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Antje Tolle

Leibniz Universitat in Hannover mit dem Titel ,,Anwaltliche Rechtsbera-
tung und Anwaltsrecht’, auflerdem die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Uni-
veristat Bonn unter der Uberschrift »Zivilrechtspflege, Anwaltsberuf und
Notariat“ und die Humboldt-Universitdt mit der Bezeichnung ,Vertrags-
recht: Theorie, Praxis und grenziiberschreitende Dimensionen® und letzt-
lich die Westfélische Wilhelms-Universitdt Miinster mit der Beschreibung
»Rechtsgestaltung und Streitbeilegung®

Im Betrachtungszeitraum wurden insgesamt 68 verschiedene Veranstal-
tungen von 88 Personen angeboten. Eine Veranstaltung wurde in englischer
Sprache angeboten und kann wahlweise auch als Schliisselqualifikation
belegt werden. Neun Veranstaltungstitel sind allgemein gehalten und adres-
sieren allein die Vertragsgestaltung. Dagegen greift die Mehrheit einen
speziellen Bezug auf. Davon betreffen 11 Veranstaltungen das Erb- und
Familienrecht und sechs das Arbeitsrecht. Ebenso viele befassen sich mit
dem Gesellschaftsrecht im weitesten Sinne. Weitere Veranstaltungen wid-
men sich allgemein dem Zivilrecht. Hervorzuheben ist, dass sich jeweils
eine Lehrveranstaltung dem Agrarrecht, Steuerrecht und dem offentlichen
Recht widmet. Letztere bespricht zwar ausweislich des Vorlesungsverzeich-
nisses auch die Gestaltung von Satzungen, der Schwerpunkt allerdings lag
beim offentlich-rechtlichen Vertrag und anderen vertraglichen Beziehun-
gen der Verwaltung.

Abbildung 3: Veranstaltungen zur Vertragsgestaltung als
Schliisselqualifikation
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Die Abbildung zeigt, dass die Vorlesung auch hier die dominierende Veran-
staltungsform ist. Praktisch orientiertere Ubungen oder Workshops werden
nur vereinzelt angeboten. Die pro Semester angebotene Semesterwochen-
stundenanzahl zur Vertragsgestaltung ist mafigeblich hoher als zur Gesetz-
gebung. Gleichzeitig gibt es auch hier Schwankungen zwischen Sommer-
und Wintersemester, was sich mit dem Zuschnitt der Schwerpunktbereiche
erkldren diirfte. Trotzdem ist auffillig, dass auch in diesem Rechtsgebiet
im Sommersemester 2022 die geringste Semesterwochenstundenanzahl an-
geboten wird.

Es konnten 10 hauptamtliche Hochschullehrende, die diese Lehrveran-
staltungen anbieten, ausgemacht werden. Dabei sind zwei von ihnen als
~begleitend neben Lehrbeauftragten im Vorlesungsverzeichnis vermerkt.
Von den 10 Personen sind zwei Personen weiblich und machen somit 20 %
der Gesamtheit aus. Eine Frau ist eine begleitende Hochschullehrerin und
eine andere bot mit ihrer akademischen Rétin auf Zeit zusammen eine
Veranstaltung an. Unter den Ménnern war ein Privatdozent als Lehrstuhl-
vertretung an der Universitat tdtig und einer hat eine Stiftungsprofessur
verbunden mit einer auflerplanmafligen Professur inne.

86 % der Lehrkrifte in den Veranstaltungen zur Vertragsgestaltung im
Schwerpunktbereich gehdren der Statusgruppe der nicht hauptamtlich
Lehrenden an. Dabei sind es 36 Lehrbeauftragte und 24 nebenberufliche
Hochschullehrende. Zur letzten Gruppe zihlen ein entpflichteter Professor
und ein auflerplanmafliiger Professor. Die iibrigen sind Honorarprofessu-
ren, die weit iberwiegend in der Rechtsberatung tdtig sind, wobei zwei
beim Bundesgerichtshof in der Rechtsprechung tatig sind.

c. Kategorie Schliisselqualifikationen

Im Verhiltnis zu Veranstaltungen im Schwerpunktbereich werden deutlich
weniger Lehrangebote zur Gesetzgebung und Vertragsgestaltung im Be-
reich der Schliisselqualifikationen geschaffen. Dieser Befund iiberrascht,
da sich beide Themenfelder sehr gut eignen, um in Simulationen die vom
Deutschen Richtergesetz geforderten Kompetenzen des Verhandlungsma-
nagements, der Gesprachsfithrung, Rhetorik und Kommunikationsféhig-
keit zu schulen.
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i. Unterkategorie Gesetzgebungslehre

In der Unterkategorie Gesetzgebungslehre konnten im Untersuchungszeit-
raum nur sechs Veranstaltungen an fiinf Institution von sechs Lehrenden
ausgemacht werden. Auch hier ldsst sich der bereits in den Schwerpunktbe-
reichen beobachtete Trend, weniger Veranstaltungen und geringerer Semes-
terwochenstundenanzahl anzubieten, fortschreiben.

Abbildung 4: Veranstaltungen zur Gesetzgebung als Schliisselqualifikation
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Quelle: Eigene Darstellung.

An der Humboldt-Universitdt zu Berlin bot ein Rechtsanwalt ein Seminar
mit dem Titel ,Beratung von Mandanten in Gesetzgebungsverfahren -
Public Policy aus anwaltlicher Sicht an. An der Universitit Hamburg bietet
ein an die Hochschule berufener Professor als Lehrbeauftragter die Vorle-
sung mit dem Titel ,Gesetzesgestaltung, Rulemaking und Compliance-Ma-
nagement als juristische Schliisselqualifikation® an. Die europdische Per-
spektive wird an der Universitit Koln von einer Lehrbeauftragten, die
im Europiischen Parlament arbeitet, unter der Uberschrift ,EU-Rechtset-
zungsverfahren: Vertragsbestimmungen und konkrete Ausgestaltung in der
Praxis“ in den Blick genommen. Dabei wurde die Veranstaltung offensicht-
lich umbenannt, da diese Person im Wintersemester 2020/2021 noch eine
Veranstaltung mit dem Titel ,Europarecht: vom Kommissionsvorschlag bis
zum EU-Gesetzgebungsakt. EU-Rechtsetzungsverfahren anhand konkreter
Fallbeispiele“ anbot. Als Vorlesung/Ubung beschrieben wird an der Uni-
versitdit Marburg die Veranstaltung ,Planspiel Gesetzesnovellierung®, die
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im Teamteaching angeboten wird. Eine der beiden Personen ist weiterhin
wissenschaftlicher Mitarbeiter an dieser Universitdt und sein ehemaliger
Lehrstuhlkollege hat die Veranstaltung mit ihm gemeinsam auch im Som-
mersemester 2022 erneut als Lehrbeauftragter angeboten. Dies ist auch die
einzige Veranstaltung im Sommersemester 2022, die in diesem Themenfeld
angeboten wurde. Als Veranstaltung im Schliisselkompetenzbereich kann
wahlweise die Veranstaltung zur Gesetzgebungslehre an der Universitat
Halle, die bereits im Pflichtfachbereich vorgestellt wurde, belegt werden.

ii. Unterkategorie Vertragsgestaltung

In der Unterkategorie Vertragsgestaltung werden im Schliisselbereich mehr
Veranstaltungen als zur Gesetzgebung angeboten. In dieser Kategorie setzt
sich der bisher beschriebene Trend, dass im Sommersemester 2022 im
Vergleich zu den vorherigen Semestern besonders wenige Veranstaltungen
angeboten werden, nicht fort.

Abbildung 5: Veranstaltungen zur Vertragsgestaltung als
Schliisselqualifikation
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Obwohl in den Schliisselqualifikationskursen gerade die praktische Anwen-
dung von Fihigkeiten geiibt werden soll, ist die Vorlesung auch hier die
am hédufigste gewdhlte Veranstaltungsart, wobei auch anwendungsorientier-
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tere Formate, wie die Ubung oder kombinierte Vorlesungen und Ubungen
angeboten werden. Die insgesamt 13 verschiedenen Veranstaltungen sind
in zwei Fillen Lehrangebote, die auch im Schwerpunktbereich angeboten
werden. Drei Veranstaltungen tragen den puristischen Titel ,Vertragsge-
staltung®, wihrend zwei ausdriicklich das Baurecht adressieren. Eine Ver-
anstaltung bezieht sich auf die ,Medienbranche® Andere stellen auf die
anwaltliche bzw. notarielle Gestaltungspraxis ab. Die Lehrkrifte sind weit
tiberwiegend Lehrbeauftragte neben einer akademischen Oberritin als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin und einem Notar als Honorarprofessor. Bei
den Lehrbeauftragten konnte bei einer Person die aktuelle hauptberufliche
Betitigung nicht ermittelt werden, alle anderen aber sind in der Rechtsbe-
ratung tatig.

d. Kategorie Hochschule der angewandten Wissenschaften

An den Hochschulen der angewandten Wissenschaften konnten 35 rechts-
wissenschaftliche Studiengénge an 34 Standorten ausgemacht werden. In
Berlin bieten sowohl die Hochschule fiir Wirtschaft und Recht als auch die
Hochschule fiir Technik und Wirtschaft solche Studienginge an. Die Hailfe,
respektive 17 Studiengénge, sind Masterstudienginge, die tibrigen sind Ba-
chelorstudiengénge. In drei Master- und fiinf Bachelorstudiengéngen konn-
te keine einschldgige Veranstaltung gefunden werden. Danach kann man
konstatieren, dass die Vertragsgestaltung von den meisten Hochschulen der
angewandten Wissenschaft als praxisorientierter Studieninhalt angesehen
wird.

In der Unterkategorie ,Gesetzgebung“ konnte eine Veranstaltung ge-
funden werden. Allerdings wird eine Veranstaltung mit dem Titel ,Not-
wendigkeit abstrakt-genereller Verwaltungsentscheidungen® als Mischung
aus Gesetzgebungslehre und Vertragsgestaltung angeboten. Die Modulbe-
schreibung in dem Masterstudiengang ,Recht der 6ffentlichen Verwaltung®
an der Hochschule fiir Wirtschaft und Recht, ist sehr kurz gehalten,
erwdhnt aber eben auch Kenntnisse der Vertragsgestaltung, so dass die
Einordnung in diese Kategorie vorgenommen wurde. Die Veranstaltung
wurde jeweils im Sommersemester von einer Hochschulprofessorin - der
Verfasserin des Beitrages, angeboten. Die {ibrigen 47 Veranstaltungen zéh-
len zu der Rubrik der Vertragsgestaltung. Bemerkenswert ist das Studien-
angebot an der Frankfurt University of Applied Sciences. Hier wird ein
eigenstandiger Masterstudiengang zum Thema Vertragsgestaltung mit dem
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Titel ,Verhandeln und Gestalten von Vertriagen® angeboten, der acht Veran-
staltungen zu diesem Thema enthilt. Ebenso bietet die Fachhochschule
Bielefeld einen Masterstudiengang mit der Bezeichnung ,Wirtschaftsrecht
Vertragsgestaltung® an, in dem sechs Veranstaltungen zur Vertragsgestal-
tung angeboten werden. Diese beiden Spezialstudiengénge bieten jeweils
zwei englischsprachige Lehrveranstaltungen zum Abfassen internationaler
Vertrage. Die flinfte und sechste englischsprachige Veranstaltung bietet die
Hochschule Konstanz an. Die Veranstaltung ,,Contract Management/Nego-
tiation“ wird im Bachelor Wirtschaftsrecht und die Veranstaltung ,,Contract
Drafting/Contract Negotiation® im Master ,Legal Management“ angeboten.
Die siebte englischsprachige Veranstaltung findet im Master ,Wirtschaft
und Recht“ der Hochschule Wildau statt. Die Veranstaltungen sind im Ub-
rigen iiber ein weites Themenfeld gestreut. Teilweise werden sie auch hier
allgemein mit Vertragsgestaltung betitelt. Fiinf Veranstaltungen widmen
sich explizit dem Arbeitsrecht, jeweils drei dem IT-Recht und dem Recht
des geistigen Eigentums und zwei dem Gesellschaftsrecht.

1.7 Weiterer Forschungsbedarf

Die vorgenommene Inhaltsanalyse zeichnet erstmals ein strukturiertes Bild
des Lehrangebotes in rechtswissenschaftlichen Studiengéngen zum Thema
Gesetzgebungslehre und Vertragsgestaltung. Die Erhebung erscheint als
geeignete Grundlage, um an ihr Diskussionen zur Fortentwicklung des
Lehrangebots zu fithren. Erortert werden sollte das Verhiltnis der Anzahl
an Lehrveranstaltungen im Verhaltnis zu beruflichen Positionen, die sich
mit Vertragsgestaltung oder Gesetzgebung befassen. Dabei sollte allerdings
nicht vernachlissigt werden, welche Kosten Gesetzgebung im Verhaltnis
zur Vertragsgestaltung verursacht. Weiterhin erscheint die Themenvielfalt
im Lehrangebot diskutabel, da insbesondere die Européische Union kaum
behandelt wird, sie aber mafigeblich die nationale Rechtsetzung pragt.
Dartiiber hinaus ist zwischen dem Lehrangebot haupt- und nebenamtlich
lehrender Personen abzuwégen. Einer kritischen Zuwendung bedarf wohl
auch die Frage, ob das vorherrschende Format der Vorlesung methodisch
geeignet ist, gerade auch praktische Fertigkeiten der Rechtsetzung zu ver-
mitteln.
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2. Ist eine Ubersetzung steuerrechtlicher Normen in (biniren)
Code moglich? - Potenziale und Herausforderungen neu
formulierter Rechts- und Verwaltungssprache

Christoph Schmidt!

2.1 Einfiihrung
2.1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Fiir die Gesellschaft und die Unternehmen bieten sich durch die Digitalisie-
rung immense Chancen. Ebenso kann der Staat im Allgemeinen und die
Finanzverwaltung im Besonderen den digitalen Wandel nutzen, um vor
allem unter Riickgriff auf die neuen Mdoglichkeiten den Steuervollzug zu
effektivieren. Dabei setzt die Digitalisierung der Rechtsanwendung digita-
lisierbares Recht voraus. Mithin ist zugunsten eines zunehmend automati-
sierten Steuervollzugs an erster Stelle bereits im Gesetzgebungsprozess die
digitale Umsetzung des Gesetzestextes zu beriicksichtigen.

Dariiber hinaus geht mit der elektronischen Datenverarbeitung die steti-
ge Herausforderung an die Gesetzgebenden einher, eine Sprache zu finden,
die sowohl der juristischen als auch der technischen Ebene gerecht wird.
Allerdings verhindert vor allem die semantische Komplexitit? der juristi-
schen Fachsprache eine computerverstdndliche Modellierung. Im Rahmen
wertender Betrachtungen sind weiche menschengebundene Faktoren von
hervorgehobener Bedeutung, die sich, zumindest gegenwirtig, als kaum
automatisierbar darstellen.

Zudem konterkariert die zunehmende Komplexitédt des materiellen Steu-
errechts die in Rede stehenden Digitalisierungs- und Automationsbestre-

1 Prof. Dr. Christoph Schmidt ist Professor an der Hochschule fiir 6ffentliche Verwal-
tung und Finanzen in Ludwigsburg. An dieser griindete er das Institut fiir digitale
Transformation im Steuerrecht (IdTStR) und leitet dieses seit Marz des Jahres 2023.
Zudem lehrt er gegenwirtig auf dem Gebiet des allgemeinen Abgabenrechts.

2 Grundsitzlich ist fiir die vorliegende Untersuchung der Begriff der Komplizierheit zu-
treffend. Dazu néher Https://georgjocham.Com/apl-016-Mit-Komplexitaet-Umgehen
-Kompliziert-Oder-Komplex. Da allerdings selbst im einschldgigen Schrifttum insoweit
keine trennscharfe Unterscheidung erfolgt, wird zugunsten einer nachvollziehbaren
Darstellung auf die Verwendung des Begriffs der Komplizierheit verzichtet.
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bungen. Zwar kénnen die Unternehmen und die Finanzverwaltung durch
Prozessoptimierung sowie mittels Einsatz von elektronischen Risikoma-
nagementsystemen den zusitzlichen Aufwand zumindest teilweise kom-
pensieren. Gleichwohl sind aufgrund einer Vielzahl von Anderungen, Er-
ginzungen und Ausnahmen sowie der Haufigkeit der Anderungen und der
Kurzlebigkeit zahlreicher Bestimmungen die den Steuergesetzen zugrunde
liegenden Rechtsprinzipien kaum mehr erkennbar. Ein unverstdndliches
und unsystematisches Steuerrecht erschwert dessen softwareseitige Umset-
zung und ist daher fiir einen digitalen Steuervollzug wenig geeignet.

Es gilt die sich aus dem EDV-Einsatz ergebenden Chancen zugunsten
einer gesteigerten Erreichbarkeit und Akzeptanz von Recht bei den Stake-
holdern bestmoglich zu nutzen und zugleich die damit einhergehenden
Risiken auszumachen und zu beherrschen. Vor diesem Hintergrund soll
daher mit dieser Untersuchung aufgezeigt werden, welche Anforderungen
und Potenziale einer ex ante-Perspektive der Gesetzgebung zugunsten voll-
automatisierter Rechtsanwendungen bestehen. Ziel ist es daher, tiber die
verschiedenen Zielsetzungen des Gesetzgebers zu informieren, die eine
Abbildung von Steuernormen in (Bindr-)Code ermdglichen oder dariiber-
hinausgehend eine solche sogar erleichtern. Dabei soll auch auf die be-
deutsamsten Herausforderungen der gebotenen interdisziplindren Betrach-
tungsweise eingegangen und daraus resultierender Handlungsbedarf aufge-
zeigt werden. Davon ausgehend hat die Untersuchung weiterhin zum Ziel
anhand eines selbst entwickelten Modells die grofite Herausforderung einer
erfolgreichen Kommunikation zwischen Gesetzgebung und Rechtsanwen-
dung aufzuzeigen und die hervorgehobene Bedeutung ihrer Bewiltigung zu
akzentuieren.

2.1.2 Gang der Untersuchung und Abgrenzung des
Untersuchungsgegenstands

Der Aufbau und die Struktur der Untersuchung sind weniger starr an den
jeweiligen Gesetzessystematiken, sondern vielmehr zielorientiert an den zu
untersuchenden Fragestellungen ausgerichtet. Der Beitrag umfasst sieben
Kapitel. Das erste Kapitel (2.1.) beinhaltet eine grundsétzliche Einfithrung
in den Themenkomplex. Anschlieflend werden die fiir diese Untersuchung
essenziellen Termini definiert (2.2.). Da das Potenzial zur Abbildung von
Steuernormen in (Binér-)Code davon abhidngig ist, welche Zielsetzungen
der Gesetzgeber verfolgt, werden diese nach einer Darstellung der zentra-
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len Anforderung an den Gesetzgeber im Kapitel 2.3. erdrtert. Sodann sind
einige der bedeutsamsten Herausforderungen einer automationsgerechten
und automationsfreundlichen (Steuer-)Gesetzgebung aus der Sicht der In-
formatik thematisiert sowie bedeutungsvolle Probleme des Steuervollzugs
dargestellt (2.4.). Das fiinfte Kapitel (2.5) ist dem allgemeinen Sender-Emp-
fanger-Modell von Shannon und Weaver gewidmet, dass das Ziel verfolgt,
Storeinfliisse der Kommunikation zu vermindern und so zu deren Optimie-
rung beizutragen. Diese Ausfithrungen bilden die Basis fiir die Beantwor-
tung der in dem folgenden Kapitel 2.6. zu erorternden Fragestellungen, die
den inhaltlichen Schwerpunkt der Untersuchung darstellen.

Die Anforderungen und Potenziale einer ex ante-Perspektive der Ge-
setzgebung zugunsten vollautomatisierter Rechtsanwendungen werden im
sechsten Kapitel anhand eines selbst entwickelten Modells erarbeitet und
dargestellt, das auf dem im vorangeganenen Kapitel erérterten Kommuni-
kationskonzept basiert. Nach einem kurzen Uberblick sind die einzelnen
Komponenten des entwickelten Kommunikationsmodells der Gesetzge-
bung und Rechtsanwendung zugunsten vollautomatisierter Rechtsanwen-
dungen eingehend erdrtert. Abschlieflend wird die grofite Herausforderung
einer erfolgreichen Kommunikation aufgezeigt und die hervorgehobene
Bedeutung ihrer Bewiltigung akzentuiert. Im abschliefSenden Kapitel 2.7
werden zunéchst die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung zusammengefasst. Zum Zwecke eines schnellen Zugangs er-
folgt dies thesenartig. Ein Ausblick zu potenziellen weiterfithrenden Analy-
sen, die an die hier gewonnenen Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen
ankniipft, bildet den Abschluss dieses Kapitels und zugleich des Beitrags.

Aufgrund des umfassenden Themenkomplexes und um in der konkreten
Bearbeitung gentigend prizise werden zu konnen, erfolgt weiterhin eine
Schwerpunktsetzung dergestalt, dass auf Erlduterungen zu einem etwaigen
Einsatz von Kinstlicher Intelligenz nahezu vollstindig verzichtet wird.?
Zudem wird ausschlief3lich die Bundesgesetzgebung untersucht.

2.2 Terminologische Grundlagen
Aus dem hier gegebenen Untersuchungsinteresse resultieren die zentra-

len Begrifflichkeiten Algorithmen, Programmen und Programmierung,
zwischen denen selbst in der einschldgigen Literatur oftmals nicht oder

3 Dazu ausfiithrlich Schmidt (im Druck).
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wenig trennscharf differenziert wird. Fiir das weitere Vorgehen bediirfen
sie jedoch einer genaueren Definition, da deren Klirung und die damit
einhergehenden Verstandnisse von ganz entscheidender Bedeutung fiir die
vorliegende Untersuchung sind.

Eine algorithmisch gesteuerte Vorgehensweise ist kein Phdnomen der
Digitalisierung, da Algorithmen allgemein als Schritt-fiir-Schritt-Anleitun-
gen zur Losung eines (mathematischen) Problems definiert sind (Martini,
2017). Mithin handelt es sich um ein deterministisch strukturiertes und
endliches Verfahren (Pieper, 2018), das Inputs verarbeitet und Outputs er-
zeugt.* Gleichwohl sind im Kontext der Untersuchung im weiteren Verlauf
solche Algorithmen angesprochen, die in ein Verfahren der automatisierten
Entscheidungsfindung und digitaler Informationstechnologien eingebun-
den sind. Sie grenzen sich von Programmen durch ihre Programmierspra-
chenunabhingigkeit ab (Rimscha, 2017).5

Zur Modellierung von Automationssystemen der Rechtsanwendung
kann dem Grunde nach zwischen regelbasierten, fallbasierten und hybri-
den Modellen differenziert werden (Herold, 2020a). Eine dhnliche Eintei-
lung unterscheidet in den eher traditionellen expliziten Programmierungs-
ansatz und den einem KI-System immanenten impliziten datengetriebe-
nen Programmierungsansatz (Biinau, 2018). In die gleiche Richtung zielt
die Differenzierung zwischen deduktiv-logischen Expertensystemen und
induktiv-datenbasierten Systemen (Krug, 2020). Die von der Finanzver-
waltung eingesetzten Risikomanagementsysteme werden unterschieden in
theoriegeleitete und selbstlernende Ansétze (Chaos Computer Club, 2016).
Im weiteren Verlauf der Untersuchung wird die Bezeichnung ,regelbasiert®
verwendet.

Bei der regelbasierten Programmierung der Algorithmen erfolgt in der
Regel eine Selektion von Entscheidungsméglichkeiten. Diese kann sich
auf die einzugebenden Daten (Input) und/oder auf den mdglichen Ent-
scheidungsinhalt (Output) beziehen (Grof3, 2004). Die Programmierung
erfordert eine integrative Zusammenarbeit zwischen IT-Expert:innen und
Jurist:innen (vgl. Guckelberger, 2019). Die Beteiligten sollten daher anstre-
ben, sich einander wechselseitig besser zu verstehen und enger zusammen-

4 Nach Bertelsmann Stiftung (2018) kann ein Algorithmus als Losungsweg von Input zu
Output beschrieben werden. Zur Begriffsdefinition im juristischen Kontext anschau-
lich Ernst (2017a).

5 Zur Abgrenzung zwischen Algorithmen und Programmen prignant Guckelberger
(2019).
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zuarbeiten. Nur so kann es gelingen, préizise Algorithmen mit unscharfer
Rechtssprache zusammenzufithren (Gesellschaft fiir Informatik e. V., 2018).
Dieser Vorgang wird auch treffend als Ubersetzung bezeichnet (z. B. Unger,
2019) und ist nicht lediglich als rein technisch anzusehen (Grof3, 2004).6
Daher ist bereits an dieser Stelle die hohe Relevanz der interdisziplindren
Zusammenarbeit hervorzuheben.

In der juristischen Bewertung eines Algorithmus kann zwischen dessen
Rechtmifligkeit der Funktion und der rechtmafligen Umsetzung dieser
Funktion unterschieden werden (Ernst, 2017b). Gegenstand der grundsatz-
lichen Funktion ist es, im Vorhinein bestimmte Kriterien zu beriicksich-
tigen und auf deren Basis fiir eine Vielzahl von Sachverhalten Entschei-
dungen zu treffen. Die Umsetzung betrifft etwa die auftragsgemiafle (Soft-
ware-)Programmierung (Ernst, 2017b).

Nach der hier vertretenen Ansicht dienen digitalisierbare Steuernormen
dem Zweck der Effizienzsteigerung des Besteuerungsprozesses zwischen
Staat und Steuerpflichtigen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben. Dies erfordert die Verwendung eindeutiger Begriffe, die eng am
eigentlichen Normzweck orientiert sind, die an der Reprasentation der Le-
benssachverhalte in digitalen Daten ankniipfen und mit digitaltechnischen
Methoden verarbeitbar sind.

2.3 Zentrale Anforderung an den Gesetzgeber und etwaige Zielsetzungen

Im Hinblick auf den soeben erwahnten Zweck digitalisierbarer Steuernor-
men lautet die zu beantwortende Frage, inwieweit rechtliche Regeln als (Bi-
ndr-)Code abgebildet werden konnen. Insbesondere geht mit der elektro-
nischen Datenverarbeitung die zentrale und zugleich stetige Anforderung
an die Gesetzgebenden einher, eine Sprache zu finden, die sowohl der
juristischen als auch der technischen Ebene gerecht wird (Holzweber et al.,
2011).

Hinsichtlich der Frage, ob als Mafistab fiir die Komplexitat der Geset-
ze deren datentechnische Verarbeitbarkeit zugrunde zu legen ist, wird im
Schrifttum seit geraumer Zeit eine kontroverse Diskussion gefiihrt. Diese
hat verschiedene Termini hervorgebracht. Im Zuge einer automationsge-
rechten Gesetzgebung ist zu beriicksichtigen, dass die technischen und

6 In diese Richtung auch Seckelmann (2020), die die Zerlegung des juristischen Prozes-
ses in einzelne Arbeitsschritte als nicht trivial bezeichnet.
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rechtlichen Rahmenbedingungen in engem Zusammenhang stehen und
daher eine wechselseitige Abstimmung erfordern (Fiedler, 1999).” Bei einer
solchen Gesetzgebung kann® zwischen der Automationsgerechtigkeit im
weitergehenden Sinne, die das gesamte Spektrum der Wechselwirkungen
zwischen Recht und Datenverarbeitung umfasst, sowieder Automations-
glinstigkeit (Automationsgerechtigkeit im engeren Sinne) mit Fokus auf
der Zielsetzung der Vorschriftenanpassung an primére Eigenschaften der
Datenverarbeitung differenziert werden (Fiedler, 1976).

Daneben findet sich sowohl im élteren® als auch im aktuellen Schrift-
tum die Beschreibung der automationsfreundlichen Gesetze.” Diese soll
verdeutlichen, dass der Gesetzgeber mit entsprechend gewidhlten Formulie-
rungen einen etwaigen EDV-Einsatz fiir die gesetzesvollziehende Verwal-
tung wesentlich erleichtert und eine (Voll-)Automation erméglicht, jedoch
ohne eine zwingende Vollzugsanweisung (Herold, 2020b; auch Scheubel,
1973).1 Insoweit gilt es, die Potenziale der Digitalisierung auf dem legisti-
schen Weg zu nutzen, ohne dabei der Verwaltung die ihr anvertrauten Voll-
zugsentscheidungen zu entziehen (Herold, 2020b). Dabei ist das Potenzial
zur (spateren) Abbildung von Steuernormen in (Binér-)Code davon abhan-
gig, welche der soeben erdrterten Zielsetzungen der Gesetzgeber verfolgt.

2.4 Informatische Herausforderungen der Gesetzgebung
2.4.1 Vorbemerkung
An dieser Stelle sollen in Ankniipfung an die vorstehenden gesetzgeberi-

schen Zielsetzungen einige der bedeutsamsten Herausforderungen aus der
Sicht der Informatik erdrtert werden. Da im Zuge solcher Gesetzgebungs-

7 Zu den verfassungsrechtlichen Grenzen einer automationsgerechten Gesetzgebung
ausfiihrlich Herold (2020b).

8 Zu den definitorischen Schwierigkeiten bereits Xingas (1972); Bithnemann (1976).

9 So konstatierte bereits Scheubel (1973) eine sich in den 1960er Jahren anbahnende
Aufgeschlossenheit gegeniiber der Notwendigkeit automationsfreundlicher Regelun-
gen.

10 So beispielsweise Herold (2020b) (Fufinote 1), die die automations- und digitalisie-
rungsfreundliche Gesetzgebung als Minus zur Automationsgerechtigkeit bezeichnet.
Zudem verwenden Ruf et al. (2019) den Terminus eines digitalisierungsfreundlichen
materiellen Steuerrechts, der allerdings nicht naher definiert wird.

11 In diese Richtung auch Kube (2019), der betont, dass die Automatisierung eine
Vollzugsoption darstellt.
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verfahren die digitale Umsetzung des (spéteren) Gesetzestextes bereits mit
in die Uberlegungen einzubeziehen ist, sollen ebenso bedeutungsvolle Pro-
bleme des Steuervollzugs dargestellt werden.

2.4.2 Juristische Fachsprache

Die grofite Herausforderung aus der Informatikperspektive stellt die Viel-
zahl der Besonderheiten der juristischen Fachsprache dar. Das Verstandnis
rechtswissenschaftlicher Inhalte setzt semantisches Erfassen voraus. Mit-
hin findet ein solches Denken meist nicht auf syntaktischer, sondern auf
semantischer Ebene statt (Timmermann & Gelbrich, 2022). Im Rahmen
wertender Betrachtungen sind weiche menschengebundene Faktoren,!? bei-
spielsweise die Kontexterschlieffung, die Begriffsinterpretation und das Ver-
stindnis impliziter Inhalte, von hervorgehobener Bedeutung. Zudem ist
es nicht uniiblich, dass identische Sinngehalte mit unterschiedlichen Wor-
tern und Umschreibungen, sowie unterschiedliche Sinngehalte mit identi-
schen oder dhnlichen oder gleichen Wortern beschrieben werden kénnen
(Dreyer & Schmees, 2019). Weiterhin enthélt die juristische Fachsprache
viele Unbestimmtheiten und Vagheiten (Kilian, 2017). Diese semantische
Komplexitit konterkariert daher haufig eine computerverstandliche Model-
lierung (Grupp & Bues, 2019).

Es ist zu konstatieren, dass sich rechtswissenschaftliche Inhalte oftmals
nicht ohne weiteres in eindeutige, objektivierte Werteschemata tiberfiihren
lassen, die dann Basis einer Formalisierung werden konnen.”® Allerdings
ist eine solche fiir die digitale Umsetzung des Gesetzestextes zwingend
notwendig (Scharf, 2014). Zwischen den Rechtsnormen und deren formaler
Représentation muss eine Beziehung hergestellt werden, die idealerweise
eineindeutig ist. Mithin wiére ein Isomorphismus zwischen den in natiirli-
cher Sprache formulierten Normen des Rechtstexts und deren Beriicksich-
tigung im Modell wiinschenswert (Scharf, 2015), da so Mehrdeutigkeiten
vermieden wiirden, die bei der Riickiibersetzung in natiirliche Sprache zu

12 So die treffende Bezeichnung von Hoffmann-Riem (2019). Fiir diese und andere As-
pekte Hofftmann-Riem (2021); Buchholtz (2017) In diese Richtung auch Hill (2015),
der hervorhebt, dass Werte, Ziele, Absichten, Wille, Motive, Interessen und die
Entwicklungsgeschichte der Daten bisher ausschliefSlich bei menschlicher Entschei-
dungsfindung einfliefen.

13 Ahnlich Grupp und Bues (2019). Ganz deutlich Kotsoglou (2014), nach dessen An-
sicht natiirliche Sprache nicht formalisierbar ist.

119

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

Christoph Schmidt

unprazisen Ergebnissen fithren (Buchholtz, 2017). Dabei besteht die Rolle
einer Ontologie darin, ein konzeptionelles Vokabular bereitzustellen, um
das Wissen darzustellen, das ein Computerprogramm verarbeiten kann
(Ashley, 2017). Eine der grofiten Schwierigkeiten stellt die Bildung einer
fir die Rechtswissenschaften angemessenen Ontologie dar,'* weil sich die
normativen Strukturen nur scheinbar in eine Wissensstruktur tiberfithren
lassen, die einer Ontologie vergleichbar ist.!” Daher ist es wenig verwunder-
lich, dass sich einschldgige internationale Projekte auf die Formalisierung
von Standardbegriffen beschrinken.!¢

Anhand der vorstehenden Aspekte wurde deutlich, dass die Besonder-
heiten der juristischen Fachsprache mit den Anforderungen einer streng
formalisierten, computerlesbaren Sprache konfligieren. Eine addquate Re-
prasentation ist allerdings fiir die fehlerfreie Interpretation der Rechtsnor-
men zwingend notwendig.”” Daher kann zum gegenwirtigen Zeitpunkt die
primidre Aufgabe darin gesehen werden, die Substanz des Rechts struktu-
riert, z. B. in Form eines Entscheidungsbaumes, abzubilden (Hanke, 2020).
Solche Baumdiagramme kénnen im Rechtsetzungsprozess die Verbindung
zwischen Recht und Code vereinfachen (Kar et al., 2019).

2.4.3 Dynamisches Recht

Weiterhin besteht das die Rechtswissenschaft kennzeichnende Problem der
starken Zeitabhédngigkeit von Rechtsnormen und Rechtsprechung (Scharf,
2015; Hoftmann-Riem, 2021; Guckelberger, 2019).!® Dies fithrt bei regelba-
sierten Systemen zu hohem Wartungsaufwand und Schwierigkeiten bei der
Regeladaptierung (Ebenhoch & Gantner, 2019). Dagegen konnen selbstler-
nende fallbasierte Systeme auf die Technik des maschinellen Lernens zu-

14 Zur Darstellung von Rechtsbegriffen in Ontologien und von konkreten Beispielen fiir
rechtliche Ontologien ausfiihrlich Ashley (2017)

15 Nach NEGZ (2022a) sei vor allem die Annotation des Gesetzestextes ein neuralgi-
scher Punkt, da hierbei Ubersetzungsfehler auftreten konnen.

16 So beispielsweise die Projekte und Standards der LegalXML-Initiative. Eine Ubersicht
ist abrufbar unter Https://legalxml.Wpengine.Com/specifications/.

17 So die treffende Feststellung von Grupp und Bues (2019) im Hinblick auf Systeme
Kiinstlicher Intelligenz.

18 Bereits Larenz und Canaris (1995) konstatierten, dass sich aufgrund mangelnder
Erkennbarkeit aller Fallgestaltungen, in denen die Auslegung einer Bestimmung po-
tenziell erneut zweifelhaft werden kann, sich stets die Notwendigkeit neuer Program-
mierungen ergeben kann.
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rickgreifen und so Verdnderungen automatisch beriicksichtigen (Herold,
2020a). Gleichwohl besteht aufgrund der verinderten Umstinde die Ge-
fahr, dass die vorhandenen Datensétze unbrauchbar und/oder falsch wer-
den und mithin fiir das Training nicht mehr zur Verfiigung stehen (Eben-
hoch & Gantner, 2019).

Die Algorithmen bediirfen daher einer regelmafligen Pflege und miissen
bei Auftreten der vorstehenden Anderungen aktualisiert sowie angepasst
werden. Daraus resultiert vor der neuerlichen Nutzung ein eigenstandiger
Arbeitsschritt (vgl. Wagner, 2020). Dariiber hinaus geht die Abbildung
verschiedener Rechtslagen in computerunterstiitzten Modellen mit erhebli-
chen Schwierigkeiten einher (Scharf, 2015).1

5.5 Sender-Empfanger-Modell nach Shannon und Weaver

Die Anforderungen und Potenziale einer ex ante-Perspektive der Gesetz-
gebung zugunsten vollautomatisierter Rechtsanwendungen sollen anhand
eines selbst entwickelten Modells erarbeitet und dargestellt werden. Aus-
gangspunkt dieser Entwicklung ist das allgemeine Sender-Empfénger-Mo-
dell von Shannon und Weaver (1964), welches aus der Tradition der
Informationstheorie entstand (Rohner & Schiitz, 2020). Mit dem Modell
wird das Ziel verfolgt, Storeinfliisse der Kommunikation zu vermindern
und so zu deren Optimierung beizutragen. Dabei liegt der Fokus auf der
technischen Ubertragung und beinhaltet nicht die Bedeutung der Botschaft
(Rohner & Schiitz, 2020). Der grundlegende Aufbau der Kommunikation
ist in der Abbildung 1 dargestellt und beinhaltet die folgenden Komponen-
ten:

- eine Informationsquelle,

- eine zu iibertragende Nachricht,

- einen Sender, der die Nachricht verarbeitet und in ein Signal umwandelt,
um eine Ubertragung zu ermdglichen,

- einen Kanal, der als Medium der Signaliibertragung vom Sender zum
Empfinger dient,

- moglicherweise auftretende Stérungen,

19 Zwei mogliche Losungsansitze fiir regelbasierte Systeme finden sich bei Sonntag
(2011).
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- einen Empfinger, der in der Regel die umgekehrte Operation des Sen-
ders durchfiihrt, d. h. die Nachricht rekonstruiert sowie ein Ziel, fiir das
die Nachricht bestimmt ist (Shannon & Weaver, 1964).

Abbildung 1: 1: Sender-Empfinger-Modell nach Shannon und Weaver

Informations- Sender Kanal Empfanger Ziel
quelle

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Shannon und Weaver (1964).

Kommunikation wird in diesem Kontext als Austausch und Ubertragung
von Informationen zwischen Systemen verstanden (Rohner & Schiitz,
2020). Dieser Prozess beginnt bei der Informationsquelle, die eine Nach-
richt auswahlt. Der Sender verarbeitet diese und {ibermittelt das dabei
entstehende Signal. Dieses wird sodann in einem Kanal iibertragen und
zundchst vom Empfinger aufgenommen. Nach der Rekonstruktion der
Nachricht gelangt diese letztendlich an das Ziel (R6hner & Schiitz, 2020).
Die Kommunikation ist erfolgreich, wenn die gesendete Nachricht mit der
empfangenen identisch ist. Voraussetzungen dafiir sind insbesondere, dass
die Verarbeitung und Rekonstruktion der Nachricht zu keinen inhaltlichen
Abweichungen fiihrt und die Ubertragung selbst storungsfrei ablauft.20 Als
Erfolgskontrolle kann beispielsweise die Riickmeldung des Ziels an die
Informationsquelle genutzt werden (R6hner & Schiitz, 2020).

20 Da fiir das nachfolgend selbst entwickelte Modell mdégliche Storungen der Signal-
iibertragung nicht relevant sind, wird auf diese hier und im Folgenden nicht niher
eingegangen.
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Fiir eine ausbleibende oder unerwartete Reaktion des Ziels kann ein Feh-
ler bei der Verarbeitung oder Rekonstruktion der Nachricht ursachlich sein.
Um diese zu vermeiden, ist zundchst ein — zumindest teilweise — identisches
Zeichen- und Bedeutungswissen, beispielsweise eine bestimmte Sprache,
notwendig (Rohner & Schiitz, 2020). Andernfalls fithren Ubersetzungsfeh-
ler bei unterschiedlicher Sprache oder Mehrdeutigkeiten zu inhaltlichen
Abweichungen. So kann z. B. eine mehrdeutige Aussage von dem Ziel auf
falsche Weise interpretiert werden und in der Folge nicht die erhoftte
Reaktion bewirken (Rohner & Schiitz, 2020).

Zudem ist der Kommunikationserfolg von der Motivation und den
Fahigkeiten des Ziels abhangig (Traut-Maltausch & Frey, 2006). Erstere
kann durch eine verstandliche Darstellung der Nachricht geférdert werden.
Allerdings kann selbst bei vorhandener Motivation die Verwendung zahl-
reicher Fremdw®orter dazu fithren, dass die Fahigkeiten fiir eine erfolgreiche
Kommunikation nicht ausreichen (Traut-Maltausch & Frey, 2006). Daher
sollte die Informationsquelle zu einer effektiven Kommunikation beitragen
und vor allem durch die Verwendung von kurzen Sétzen sowie den Ver-
zicht auf unbekannte Worter die Verstdndlichkeit der Nachricht erhdhen
(Traut-Maltausch & Frey, 2006).

Anhand der vorstehenden Erlauterungen wurde deutlich, dass das Kom-
munikationskonzept von Shannon und Weaver - ungeachtet des rein tech-
nisch orientierten Ursprungs — zur Entwicklung eines spezifischen Modells
geeignet ist, das die Anforderungen und Potenziale einer ex ante-Perspek-
tive der Gesetzgebung zugunsten vollautomatisierter Rechtsanwendungen
reprasentiert. Dies ist vor allem darauf zurtickzufithren, dass sowohl aus
technischer als auch aus rechtswissenschaftlicher Perspektive die Aufrecht-
erhaltung der Vollstandigkeit und Richtigkeit der Nachricht fiir eine erfolg-
reiche Kommunikation von essenzieller Bedeutung ist und zugleich einen
besonders neuralgischen Punkt darstellt. Bemerkenswert ist insbesondere,
dass in dem allgemeinen Kommunikationsmodell ebenso Mehrdeutigkei-
ten auftreten und zu inhaltlichen Abweichungen der Nachricht fithren kon-
nen, die mit der Vielzahl der Besonderheiten der juristischen Fachsprache
als die zentrale informatische Herausforderung der Gesetzgebung nahezu
identisch sind.
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2.6 Kommunikationsmodell der Gesetzgebung und Rechtsanwendung
zugunsten vollautomatisierter Rechtsanwendungen

2.6.1 Uberblick

In der Abbildung 2 ist das fiir die vorliegende Untersuchung selbst entwi-
ckelte Kommunikationsmodell der Gesetzgebung und Rechtsanwendung
dargestellt.

Abbildung 2: 2: Kommunikationsmodell der Gesetzgebung
und Rechtsanwendung zugunsten vollautomatisierter
Rechtsanwendungen

Algorithmus- vollautomatisierte
programmierung Rechtsanwendung
(Empfanger) (Ziel)

Gesetzesinitiant Gesetzesverkindung Bundesgesetzblatt

(Informationsquelle) (Sender) (Kanal)

Quelle: Eigene Darstellung.

Um den Besonderheiten der ex ante-Perspektive der Gesetzgebung zuguns-
ten vollautomatisierter Rechtsanwendungen adiquat Rechnung zu tragen,
sind fiir die jeweiligen Komponenten spezifische Begriffe beriicksichtigt,
wobei die Bezeichnungen des Sender-Empfinger-Modells nach Shannon
und Weaver zugunsten einer leichteren Nachvollziehbarkeit in Klammern
eingefiigt sind. Zudem weicht die grundsitzliche Aufgabe des Empfingers
in dem hier entwickelten Modell ab. Auf diese Divergenz wird an der
entsprechenden Stelle explizit hingewiesen.
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Die beiden Vierecke auf der linken Seite représentieren den Teilbereich
der Rechtsetzung, mithin das Gesetzgebungsverfahren und widmen sich
primdr rechtswissenschaftlichen Aspekten der Kommunikation, wohinge-
gen mit den zwei Vierecken auf der rechten Seite der Teilbereich der
Rechtsanwendung, mithin der Steuervollzug und somit informationstech-
nologische Aspekte im Fokus stehen.2! Der Ubertragungskanal in Gestalt
der ab dem 01.01.2023 eingefiihrten elektronischen Form des Bundesge-
setzblatts auf einer frei zuginglichen und barrierefreien Internetplattform
ist durch das mittige Viereck dargestellt.?? Die Richtung der Kommunika-
tion, symbolisiert durch den Pfeil im Hintergrund, soll an dieser Stelle
ausschliefSlich vom Gesetzesinitianten (Informationsquelle) zur voll-auto-
matisierten Rechtsanwendung (Ziel) erfolgen. Daher werden Kontrollin-
strumente, beispielsweise eine ex-post-Gesetzesevaluation oder eine retro-
spektive Gesetzesfolgenabschitzung, nicht weiter erortert.?* Gleichwohl ist
deutlich hervorzuheben, dass solche Instrumente, ebenso wie Riickmeldun-
gen aus der Steuervollzugspraxis,?* zugunsten der Identifizierung etwaig
notwendiger Gesetzesanpassungen von essenzieller Bedeutung sind und
daher Gegenstand zukiinftiger Forschung sein sollten. Nachfolgend sind
die einzelnen Komponenten des Modells eingehend beschrieben.

2.6.2 Gesetzesinitiant (Informationsquelle)

Der Gesetzesinitiant als Informationsquelle initiiert mit der beim Bundes-
tag einzubringenden Gesetzesvorlage den Kommunikationsprozess.?> Da in
der Staatspraxis die meisten Vorlagen von der Bundesregierung eingebracht

21 Da Rechtsanwendungen durch natiirliche Personen verstandlicherweise nicht vollau-
tomatisiert erfolgen kann, sollen diese in der weiteren Untersuchung unberiicksich-
tigt bleiben.

22 Mogliche Storungen der Signaliibertragung erscheinen im Hinblick auf den Untersu-
chungsgegenstand wenig realistisch, sodass im Folgenden unterstellt wird, dass die
Ubertragung an sich stérungsfrei ablauft.

23 Dass sich der Gesetzgeber durchaus ebenso an der Programmierbarkeit der Steuerge-
setze orientiert, zeigt sich an Riickkoppelungseffekten, die Reimer (2019) anschaulich
am konkreten Beispiel der im Jahr 1999 erfolgten Novellierung der einkommensteu-
erlichen Verlustberiicksichtigung darstellt. Zur Verzahnung mit der Vollzugsebene
und der Kommunikation zwischen Verfahrensakteuren ausfithrlich NEGZ (2022b)

24 Zu Letzteren pragnant Endres und Mellinghoft (2022).

25 Gem. Art. 76 Abs. 1 GG werden Gesetzesvorlagen beim Bundestag durch die Bundes-
regierung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht.
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werden,?® bestehen diese in der Regel aus dem Entwurf des Gesetzestextes
(Gesetzentwurf), der Begriindung zum Gesetzentwurf (Begriindung) und
einer vorangestellten Ubersicht (Vorblatt) sowie etwaigen Stellungnahmen
des Nationalen Normenkontrollrats und/oder der Bundesregierung (§ 42
Abs.1GGO).

Vor allem die zahlreichen Begriindungserfordernisse (§ 43 Abs.1 GGO)
fithren dazu, dass der Inhalt der erzeugten, zu iibertragenden Nachricht
sehr umfangreich und detailliert ist. Allerdings reduziert der Gesetzesiniti-
ant im Zuge der Erstellung des Gesetzentwurfs und der entsprechenden
Steuernormen, die traditionell ganz iiberwiegend in natiirlicher Sprache
formuliert sind, die Nachricht auf die wesentlichen Inhalte, was mit der
Gefahr eines etwaigen Informationsverlusts einhergeht. Zum wesentlichen
Inhalt gehort insbesondere der Tatbestand i. S. d. § 38 AO. Dieser stellt die
Gesamtheit der in den materiellen Steuernormen enthaltenen abstrakten
Voraussetzungen dar, bei deren konkretem Vorliegen — der Tatbestandsver-
wirklichung - bestimmte Rechtsfolgen eintreten. Zum Tatbestand gehéren
unter anderem das Steuersubjekt, das Steuerobjekt einschlief3lich seiner Zu-
rechnung, die Bemessungsgrundlage und der Steuersatz sowie Befreiungen
und Erweiterungen. Dabei ist das Potenzial zur Abbildung von Steuernor-
men in (Bindr-)Code im Rahmen der Rechtsanwendung abhéngig von der
auf Seiten der Rechtsetzung verfolgten Zielsetzung, mithin ob eine Automa-
tionsfreundlichkeit oder eine Automationsgerechtigkeit angestrebt wird.

2.6.3 Gesetzesverkiindung (Sender)

Im weiteren Gesetzgebungsverfahren wird das Gesetz letztlich dem Bun-
desprisidenten zur Unterzeichnung vorgelegt.?’ Damit ist es ausgefertigt
und wird sodann im Bundesgesetzblatt verkiindet (Art.82 Abs.1 Satzl
GG). Die Verkiindung ist der abschlieffende Teil des in Art.76 bis 78, 82
GG geregelten Gesetzgebungsverfahrens und von essenzieller Bedeutung,
da diese nach kontinentaleuropiischem Rechtsstaatsverstindnis Former-
fordernis aller Rechtsakte und damit zwingende Voraussetzung fiir deren
Geltung ist (Diirig et al., GG Art. 82 Rz. 236). Der Verkiindung kommt

26 Https://www.Bmi.Bund.De/DE/themen/verfassung/gesetzgebung/gesetzgebungsverf
ahren/gesetzgebungsverfahren-Node.Html.

27 Zu dem gesamten Verfahren ausfithrlich Https://www.Bmi.Bund.De/SharedDocs/do
wnloads/DE/veroeffentlichungen/themen/verfassung/weg-Der-Gesetzgebung . Pdf?_
_blob=publicationFile&v=3.
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daher die Rolle des Senders zu, da erst mit dem geltenden Gesetz die
Nachricht in eine fiir die Signaliibertragung entsprechende Form gebracht
wurde.

2.6.4 Bundesgesetzblatt (Kanal)

Einzige amtliche Ausgabe war noch bis zum Ablauf des letzten Kalender-
jahrs die gedruckte Papierausgabe des Bundesgesetzblatts (Diirig et al., GG
Art. 82 Rz. 248), sodass diese Form den alleinig zuldssigen Kanal darstellte,
der als Medium der Signaliibertragung vom Sender zum Empfinger diente.
Durch eine Grundgesetzédnderung sollte nach der Vorstellung des Gesetzge-
bers eine sichere Grundlage fiir die Umstellung auf die ausschliefllich elek-
tronische Gesetzesverkiindung geschaffen werden (BT-Drs. 20/3068). Zur
Uberfithrung des Bundesgesetzblatts von seiner traditionellen Papierform
hin zu einer elektronischen Form wurde ein neuer Satz 4 in Art. 82 Abs. 1
GG eingefiigt. Dieser beinhaltet einen ausdriicklichen Ausgestaltungsvor-
behalt fiir den Bundesgesetzgeber (BT-Drs. 20/3068). Auf dieser Basis
ist zum 01.01.2023 das Gesetz zur Modernisierung des Verkiindungs- und
Bekanntmachungswesens in Kraft getreten, wobei wiederum das Gesetz
tiber die Verkiindung von Gesetzen und Rechtsverordnungen und iiber Be-
kanntmachungen als Art. 1 des vorgenannten Gesetzes beschlossen wurde.

Die vorstehenden Regelungen haben zur Folge, dass das elektronisch
ausgegebene Bundesgesetzblatt seit dem 01.01.2023 die einzige verbindliche
amtliche Fassung darstellt und die bisherige allein authentische gedruckte
Version ersetzt.

In §2 Abs.1 Satz1 VKBkmG ist ausdriicklich die Internetseite www.rec
ht.bund.de als Verkiindungsplattform erwédhnt. Zudem ist bemerkenswert,
dass nunmehr gemaf3 § 3 Abs. I Satz 1 VkBkmG die Verkiindung von Geset-
zen und Rechtsverordnungen jeweils durch die Ausgabe einer Nummer
des Bundesgesetzblatts erfolgt. In diesem System der Einzelverkiindung ist
in einer Nummer stets nur ein Gesetz, eine Verordnung oder eine Bekannt-
machung enthalten, sodass entgegen der bisherigen Vorgehensweise kein
redaktionell erstelltes Inhaltsverzeichnis iiber die einzelnen Veréftentlich-
ungen existiert.?

28 Https://www.Recht.Bund.De/de/informationen/faq/faq_node.Html.

127

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://www.recht.bund.de
https://www.recht.bund.de
https://Https://www.Recht.Bund.De/de/informationen/faq/faq_node.Html
https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.recht.bund.de
https://www.recht.bund.de
https://Https://www.Recht.Bund.De/de/informationen/faq/faq_node.Html

Christoph Schmidt
2.6.5 Algorithmusprogrammierung (Empfanger)

Im Zuge der Ubertragung zur Seite der Rechtsanwendung wird das Signal
zundchst vom Empfinger aufgenommen. Im urspriinglichen Modell fiihrt
dieser in der Regel die umgekehrte Operation des Senders durch. Mithin er-
folgt eine Rekonstruktion der Nachricht. Bezogen auf das hier vorliegende
Modell wiirde dies mit einer Riickgdngigmachung der Gesetzesverkiindung
im Bundesgesetzblatt einhergehen. Da in der Folge das wenig sinnvolle
Ergebnis des Entfallens der Gesetzesgeltung resultierte, soll an dieser Stel-
le stattdessen die Umwandlung der tiberwiegend in natiirlicher Sprache
formulierten Rechtsnormen in (bindren) Code erfolgen. Idealerweise kon-
nen sidmtliche Inhalte - zumindest aber die wesentlichen Aspekte — der
urspriinglich erzeugten Nachricht verzerrungsfrei abgebildet werden.

Als Stakeholder, die eine solche Umwandlung durchfithren, kommen
sowohl die Finanzverwaltung als Teil der Exekutive (Unger, 2019; G. Kirch-
hof, 2018) als auch grofiere Unternehmen, die iiber eine leistungsstarke IT-
Infrastruktur verfiigen, in Betracht.?” Wahrend Ersterer die Gewéhrleistung
der Gleichheit im Steuervollzug obliegt,’® sind Letztere als Normadres-
saten unmittelbar vom geltenden Recht betroffen. Damit sich die Finanz-
behérden auf die Bearbeitung der tatsdchlich priifungsbediirftigen Fille
fokussieren konnen und um die Quote der vollstindig maschinell bearbei-
teten Steuererklarungen deutlich zu steigern (BT-Drs. 18/7457), werden
bereits seit geraumer Zeit elektronische Risikomanagementsysteme einge-
setzt.! In vergleichbarer Weise nutzen Unternehmen Automationssysteme
der Rechtsanwendung. Beiden regelbasierten, theoriegeleiteten Systemen
liegen A-priori-Annahmen iiber Wirkzusammenhénge in einem Datensatz
zugrunde (Chaos Computer Club, 2016). Die Losungsschritte sind bekannt
und werden in Programmcode iibersetzt (Biinau, 2018). Dabei erfolgt
die Ubersetzung menschlichen Wissens in eine Wenn-Dann-Struktur, die
in dieser feststehenden Ausgestaltung rechtliche Einordnungen vornimmt
(Krug, 2020). Mithin wird das Problemlésungskonzept dieses regelbasier-

29 Da der Einsatz von Algorithmen zur abschlieflenden Entscheidungsfindung anstelle
der natiirlichen Person des Richters unzuléssig ist, wird die rechtsprechende Gewalt
nicht als Stakeholder beriicksichtigt. Zum Algorithmeneinsatz in der Justiz Nink
(2021).

30 Zum Steuervollzugsauftrag im Kontext des neu ausgerichteten Untersuchungsgrund-
satzes ausfiihrlich Schmidt (2021b).

31 Zu den rechtlichen Entwicklungen des risikoorientierten Steuervollzugs naher
Schmidt (2021a).
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ten Vorgehens deduktiv erstellt. Aufgrund der handischen Codeprogram-
mierung erfolgt die schrittweise Ubersetzung des Gesetzestexts in Code.
Unter der Annahme, dass dieser Text den Norminhalt enthélt, beriicksich-
tigt der Code den formalisierten, d. h. automatisierbaren Norminhalt (He-
rold, 2020a). Dabei werden die einzelnen Priifungsschritte als Knoten und
die Entscheidungsalternativen als Pfade definiert, sodass im zweidimensio-
nalen Raum ein Entscheidungsbaum und im dreidimensionalen Raum ein
Cluster entsteht. Die beiden Letzteren bilden die moglichen Wege ab und
konnen interaktiv iber eine Software durchlaufen werden (Grupp, 2018).

Aufgrund der Teilung in eine Bundes- und Landesfinanzverwaltung er-
scheint auf Bundesebene vor allem die Abteilung VI (Informationstechnik;
IT-Beauftragte fiir die Bundesfinanzverwaltung (CIO BFV)) des Bundes-
ministeriums der Finanzen als oberste Behorde (§1 Nr.1 FVG32) mit den
vorstehenden Aufgaben befasst zu sein.** Die hervorgehobene Relevanz des
Ministeriums wird an zwei weiteren Ankniipfungspunkten deutlich. Zum
einen obliegt dem Referat VI A 5 die Gesamtleitung des Vorhabens KON-
SENS, dessen Gegenstand sowie die Art und Weise des Zusammenwirkens
von Bund und Léandern beim einheitlichen Einsatz von IT-Verfahren und
Software sowie ihrer einheitlichen Entwicklung durch das gleichnamige
Gesetz3* detailliert geregelt ist. Zum anderen ist in § 88 Abs.5 Satz5 AO
niedergelegt, dass auf dem Gebiet der von den Landesfinanzbehdrden im
Auftrag des Bundes verwalteten Steuern®> die obersten Finanzbehdrden
der Lander die Einzelheiten der Risikomanagementsysteme zur Gewahr-
leistung eines bundeseinheitlichen Vollzugs der Steuergesetze im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen festlegen. Zudem wirkt
das Bundeszentralamt fiir Steuern als Bundesoberbehorde (§1 Nr.2 FVG)
gem. §5 Abs.1 Satz1 Nr. 46 FVG bei der Festlegung der Einzelheiten der
Risikomanagementsysteme mit.

In praxi ist es iiblich, dass die Finanzverwaltung Software verwendet
und bereitstellt (Reimer, 2019) und dabei auf das Know-how der Privatwirt-

32 Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006
(BGBL. 1 S. 846, 1202), das zuletzt durch Art.7 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022
(BGBL.1S.2730) gedndert worden ist (FVG).

33 Weitere Details zum Aufbau der Abteilung kénnen dem Organigramm entnommen
werden, Https://www.Bundesfinanzministerium.De/Content/DE/Downloads/Minist
erium/organigramm.Pdf?__blob=publicationFile&v=38.

34 Gesetz iiber die Koordinierung der Entwicklung und des Einsatzes neuer Software
der Steuerverwaltung (2017).

35 Dazu gehoren die Einkommen- und die Kérperschaftsteuer sowie die Umsatzsteuer,
Siekmann (2021).
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schaft zurtickgreift (Unger, 2019). Da die Softwareentwicklung in der Fol-
ge zumeist durch privatwirtschaftliche Unternehmen erfolgt (Hoffmann-
Riem, 2021), ist es insoweit durchaus gerechtfertigt und nachvollziehbar,
wenn in der Literatur konstatiert wird, dass die Besteuerungspraxis von
diesen Stakeholdern geprdgt ist (P. Kirchhof, 2018). Die Unternehmen
wiederum konnten angesichts des gegenwirtigen Wandels und der damit
einhergehenden Digitalisierung der Steuerfunktion die Programmierung
der Algorithmen beispielsweise als Kooperation der Steuerabteilung mit der
Unternehmens-IT - ggf. unter Einsatz externer Dienstleister — realisieren.

2.6.6 Vollautomatisierte Rechtsanwendung (Ziel)

Schlussendlich gelangt die in (bindren) Code dargestellte Nachricht an ihr
Ziel, wo wiederum durch die jeweils zustindigen Stellen und Abteilungen
im Idealfall eine vollautomatisierte Rechtsanwendung erfolgt.

Auf Seiten der Finanzverwaltung regelt § 2 FVG mit vergleichbarer Sys-
tematik wie §1 FVG den Aufbau der Landesfinanzverwaltung. Ortliche
Behorden sind die Finanzamter (§ 2 Nr. 4 FVG). Die grundsitzlich wahrzu-
nehmenden Aufgaben, d. h. die sachliche Zustandigkeit, sind in §17 Abs. 2
Sitze 1 und 2 FVG geregelt. Die zentrale Aufgabe besteht in der Verwaltung
der Steuern, wobei die im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern ebenso
erfasst sind (Hibschmann et al., AO/FGO § 17 FVG Rz. 19). Dabei konnen
Steuerfestsetzungen gem. § 155 Abs. 4 Satz 1 AO ausschliefSlich automations-
gestiitzt vorgenommen werden, soweit kein Anlass dazu besteht, den Ein-
zelfall durch Amtstrager zu bearbeiten (vgl. Schmidt, 2021b). Da die bereits
erwahnten Risikomanagementsysteme als Fallauswahlsysteme die Qualitat
und Intensitdt der Steuerfallbearbeitung festlegen, kommt ihnen und damit
einhergehend der Codeprogrammierung eine hervorgehobene Bedeutung
im digitalen Steuervollzug zu.

Da eine zukiinftig zentrale Aufgabe der Steuerabteilung darin besteht,
Daten mit Hilfe von modernen Technologien zu verarbeiten und auszu-
werten, sollte die vollautomatisierte Rechtsanwendung in privatwirtschaftli-
chen Unternehmen ebenfalls als Kooperation der Steuerabteilung mit der
Unternehmens-IT und unter etwaigem Einsatz externer Dienstleister erfol-
gen.
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2.6.7 Restimee

Anhand der vorstehenden Beschreibung des selbst entwickelten Kommuni-
kationsmodells der Gesetzgebung und Rechtsanwendung wurde deutlich,
dass sich als die grofite Herausforderung einer erfolgreichen Kommunika-
tion zwischen dem Gesetzesinitianten (Informationsquelle) und der voll-
automatisierten Rechtsanwendung (Ziel) die Aufrechterhaltung der Voll-
standigkeit und Richtigkeit der Nachricht darstellt. Kommt es dagegen zu
inhaltlichen Abweichungen, ist die gesendete Nachricht nicht mit der emp-
fangenen identisch. Einen besonders neuralgischen Punkt stellt in diesem
Zusammenhang die Algorithmusprogrammierung dar, da die Umwandlung
von Steuernormen in (bindren) Code nicht immer mdglich ist. So sind
die etwaigen Ubersetzungsfehler bei unterschiedlicher Sprache oder Mehr-
deutigkeiten im urspiinglichen Sender-Empfinger-Modell nach Shannon
und Weaver an dieser Stelle ebenso zu beriicksichtigen. Mithin kann eine
unerwartete Reaktion des Ziels in Gestalt einer vollautomatisierten Rechts-
anwendung resultieren, deren Inhalt nicht mit dem des abstrakt entstanden
Anspruchs aus dem Steuerschuldverhiltnis (§ 38 AO) iibereinstimmt. Fiir
den Fall einer Steuerfestsetzung durch die Finanzverwaltung wiirde folglich
gegen die verfassungsrechtlichen Prinzipien der Gesetz- und Gleichméfiig-
keit der Besteuerung verstofien, die einfachgesetzlich in den §§ 85, 88 AO
kodifiziert sind (vgl. Schmidt (2021a). Daher ist zu konstatieren, dass die
Bewiltigung der eingangs erwdhnten zentralen Herausforderung von her-
vorgehobener Bedeutung ist.

2.7 Untersuchungsergebnisse und Ausblick

2.7.1 Zusammenfassung in Thesen

1. These: Digitalisierbare Steuernormen dienen dem Zweck der Effizienz-
steigerung des Besteuerungsprozesses zwischen Staat und Steu-
erpflichtigen im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben.

2. These: Das Potenzial zur Abbildung von Steuernormen in Code ist
davon abhéngig, welche Zielsetzung der Gesetzgeber verfolgt.
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3. These: In dem Prozess einer automationsgerechten und automations-
freundlichen Steuergesetzgebung stellen die juristische Fachspra-
che und die Dynamik des Rechts die beiden zentralen informati-
schen Herausforderungen dar.

4. These: Mit dem allgemeinen Sender-Empfanger-Modell von Shannon
und Weaver ist eine ideale Ausgangsbasis zur Entwicklung eines
spezifischen Modells gegeben, das die Anforderungen und Po-
tenziale einer ex ante-Perspektive der Gesetzgebung zugunsten
vollautomatisierter Rechtsanwendungen représentiert.

5. These: Die grofite Herausforderung einer erfolgreichen Kommunikati-
on im Modell der Gesetzgebung und Rechtsanwendung stellt
die Aufrechterhaltung der Vollstdndigkeit und Richtigkeit der zu
bertragenden Nachricht dar.

2.7.2 Aktuelle Entwicklungen und zukiinftiger Forschungsbedarf

Der Gesetzgeber muss das sich kontinuierlich dndernde Umfeld fortwéh-
rend im Blick behalten und aktuellen Entwicklungen mit geeigneten Ge-
setzen addquat Rechnung tragen. Dieser Umstand stellt eine stetige He-
rausforderung dar, wobei gegenwirtig insbesondere dem digitalen Wandel
eine hervorgehobene Bedeutung zukommt. Da das Steuerrecht in seiner
Zeit lebt und in der Folge einer kontinuierlichen Anpassung bedarf, mar-
kieren die in der vorliegenden Untersuchung erérterten Anforderungen
und Potenziale einer ex ante-Perspektive der Gesetzgebung zugunsten voll-
automatisierter Rechtsanwendungen sehr wahrscheinlich erst den Beginn
eines umfassenden Anpassungsprozesses an die verdnderten Gegebenhei-
ten. Die gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf die Abbildung von
Steuernormen in (Bindr-)Code lassen sich daher durch weiterfithrende
Untersuchungen ergénzen.

Angesichts der hervorgehobenen Bedeutung der Aufrechterhaltung von
Vollstindigkeit und Richtigkeit der zu iibertragenden Nachricht ergeben
sich Ansatzpunkte fiir weitergehende Forschung. So wire fiir die einzelnen
Komponenten nédher zu untersuchen, welche relevanten Herausforderun-
gen jeweils bestehen und ob potenzielle Losungsanséitze zugunsten einer
erfolgreichen Kommunikation erarbeitet werden kénnen.

So ist beispielsweise hinsichtlich des Gesetzesinitianten zu eruieren, ob
zugunsten eines (voll-)automatisierten Steuervollzugs und einer digitalen
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Umsetzung des bisher ganz iiberwiegend in natiirlicher Sprache formulier-
ten Gesetzestextes von dieser traditionellen Abfassung abgewichen werden
kann und diese durch streng formalisierte, computerlesbare Sprache zu
ersetzen ist. Ein solch progressiver Ansatz wirft verschiedene verfassungs-
rechtliche Fragen auf, die im Vorfeld einer praktischen Umsetzung zu
beantworten sind. Dies gilt vor allem fiir die Fragestellung, ob eine Ver-
abschiedung von Gesetzen in nicht natiirlicher Sprache grundsatzlich még-
lich und zudem vermittelbar ist, d.h. von allen relevanten Stakeholdern
akzeptiert wird.

Zudem wire im Rahmen zukiinftiger Forschung zu untersuchen, ob
und inwieweit sich menschliche und vollautomatische Rechtsanwendungen
unterscheiden und ob mittels technischer Nachahmung das addquate Sub-
stituieren der traditionellen juristischen Arbeitsweise mdglich ist, sodass
eine gesetzmiflige Besteuerung gewidhrleistet werden kann. In diesem Zu-
sammenhang und um die aktuellen Digitalisierungs- sowie Automationsbe-
strebungen zu unterstiitzen, kommt als konkreter Ankniipfungspunkt die
Beantwortung der Frage in Betracht, ob Vereinfachungen des materiellen
Steuerrechts die vollautomatisierte Rechtsanwendung begiinstigen und da-
riiber hinaus dem Ziel der Vermeidung von nicht praktikablen und nicht
gleichmidf3ig durchfiithrbaren Gesetzen und damit dem Gleichheitssatz die-
nen. Da gegenwirtig eine Vielzahl von offenen Fragen zu konstatieren ist,
sind die weiteren Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und zugleich
kritisch zu begleiten.

2.8 Literatur

Ashley, K. D. (2017). Artificial intelligence and legal analytics: New tools for law practice
in the digital age. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316761380.

Bertelsmann Stiftung. (2018). Wo Maschinen irren konnen: Fehlerquellen und Verant-
wortlichkeiten in Prozessen algorithmischer Entscheidungsfindung. https://www.berte
Ismann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/WoMas
chinenIrrenKoennen.pdf.

Buchholtz, G. (2017). Legal Tech. Juristische Schulung, 10/2017, S. 955-959.

Bithnemann, B. (1976). Automation und Gesetzgebung - Strukturen und Probleme
»automationsgerechter Gesetzgebung. In: F. Reichert-Facilides (Hrsg.), Festschrift
fiir Reimer Schmidt (1. Aufl,, S. 247). Versicherungswirtschatt.

Biinau, P. von. (2018). Kiinstliche Intelligenz im Recht: Méglichkeiten und Mythos. In
S. Breidenbach & F. Glatz (Hrsg.), Rechtshandbuch Legal Tech (1. Aufl,, S.47). C. H.
Beck.

133

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://doi.org/10.1017/9781316761380
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/WoMaschinenIrrenKoennen.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/WoMaschinenIrrenKoennen.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/WoMaschinenIrrenKoennen.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://doi.org/10.1017/9781316761380
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/WoMaschinenIrrenKoennen.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/WoMaschinenIrrenKoennen.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/WoMaschinenIrrenKoennen.pdf

Christoph Schmidt

Butzer, H. Art. 82. In: G. Diirig, R. Herzog & R. Scholz (Hrsg.), Grundgesetz: Kommen-
tar. C. H. Beck.

Chaos Computer Club. (2016). Einsatz von Risikomanagement-Systemen im Vollzug des
Steuerrechts: Sachverstindigenauskunft zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung des Besteuerungsverfahrens. https://www.bundestag.de/blob/418340/12b32b644
b23a76c653b5fald2814e¢53/07-ccc-data.pdf.

Dreyer, S. & Schmees, J. (2019). Kunstliche Intelligenz als Richter? — Wo keine Trai-
ningsdaten, da kein Richter — Hindernisse, Risiken und Chancen der Automatisie-
rung gerichtlicher Entscheidungen. Computer und Recht, 35(11), S. 758-764.

Ebenhoch, P. & Gantner, F. (2019). Das Recht in der KI-Falle. In: E. Schweighofer, F.
Kummer & A. Saarenpéa (Hrsg.), Internet of Things: Tagungsband des 22. Internatio-
nalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2019 (8. 465). Editions Weblaw.

Endres, C. & Mellinghoff, R. (2022). Digitalisierung der Steuergesetzgebung. beck.di-
gitax, 06/22, S. 366-377

Ernst, C. (2017a). Algorithmische Entscheidungsfindung und personenbezogene Daten.
Juristen Zeitung, 72(21), S.1026-1036, https://doi.org/10.1628/002268817X1506525936
1328.

Ernst, C. (2017b). Die Gefahrdung der individuellen Selbstentfaltung durch den pri-
vaten Einsatz von Algorithmen. In: A. Klafki, F. Wirkert & T. Winter (Hrsg.),
Digitalisierung und Recht: Tagung des eingetragenen Vereins Junge Wissenschaft im
offentlichen Recht an der Bucerius Law School am 26. November 2016 (1. Aufl., S. 63—
81). tredition.

Fiedler, H. (1976). Automationsgerechte Rechtssetzung im Rahmen der Gesetzgebungs-
theorie. In: J. Rodig (Hrsg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung (1. Aufl,
S.666-678). Springer.

Fiedler, H. (1999). Automation und Entscheidungsunterstiitzung in der rechtsanwen-
denden Verwaltung. In K. Lenk & R. Traunmiiller (Hrsg.), Offentliche Verwaltung
und Informationstechnik: Perspektiven einer radikalen Neugestaltung der dffentlichen
Verwaltung mit Informationstechnik (S.177-192). Decker.

Gesellschaft fiir Informatik e. V. (2018). Technische und rechtliche Betrachtungen algo-
rithmischer Entscheidungsverfahren: Gutachten der Fachgruppe Rechtsinformatik der
Gesellschaft fiir Informatik e. V. im Auftrag des Sachverstindigenrats fiir Verbraucher-
fragen. https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/GI_Studie_Algorithmenregulier
ung.pdf.

Grof3, T. (2004). Die Informatisierung der Verwaltung. VerwArch, 95(3). S. 400-417.

Grupp, M. (2018). Wie baut man einen Rechtsautomaten? In: M. Hartung, M.-M. Bues
& G. Halbleib (Hrsg.), Legal Tech: Die Digitalisierung des Rechtsmarkts (S.259-66).
C. H. Beck.

Grupp, M. & Bues, M.-M. (2019). Die Automation des Rechts: zu Anforderungen und
Méglichkeiten im Rechtsmarkt heute. REthinking Law, 2/2019, S.19-27.

Guckelberger, A. (2019). Offentliche Verwaltung im Zeitalter der Digitalisierung: Analy-
sen und Strategien zur Verbesserung des E-Governments aus rechtlicher Sicht (1. Aufl.).
Nomos.

134

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://www.bundestag.de/blob/418340/12b32b644b23a76c653b5fa1d2814e53/07-ccc-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/418340/12b32b644b23a76c653b5fa1d2814e53/07-ccc-data.pdf
https://doi.org/10.1628/002268817X15065259361328
https://doi.org/10.1628/002268817X15065259361328
https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf
https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.bundestag.de/blob/418340/12b32b644b23a76c653b5fa1d2814e53/07-ccc-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/418340/12b32b644b23a76c653b5fa1d2814e53/07-ccc-data.pdf
https://doi.org/10.1628/002268817X15065259361328
https://doi.org/10.1628/002268817X15065259361328
https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf
https://gi.de/fileadmin/GI/Allgemein/PDF/GI_Studie_Algorithmenregulierung.pdf

2. Ist eine Ubersetzung steuerrechtlicher Normen in (bindren) Code maglich?

Hanke, P. (2020). Legal Tech - Cognitive Computing in der juristischen Praxis. In:
E. Portmann & S. D‘Onofrio (Hrsg.), Cognitive Computing: Theorie, Technik und
Praxis (S.207-223). Springer.

Herold, V. (2020a). Demokratische Legitimation automatisiert erlassener Verwaltungs-
akte. Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-55919-0.

Herold, V. (2020b). Grenzen automationsgerechter Gesetzgebung. Die dffentliche Ver-
waltung, 5/2020, S. 181-189.

Hill, H. (2015). Scientific Regulation: Automatische Verhaltenssteuerung durch Daten
und Algorithmen. In: H. Hill & U. Schliesky (Hrsg.), Auf dem Weg zum Digitalen
Staat — auch ein besserer Staat? (1. Aufl., S. 267-287). Nomos.

Hoffmann-Riem, W. (2019). Die digitale Transformation als Herausforderung fiir die
Legitimation rechtlicher Entscheidungen. In: S. Unger & A. von Ungern-Sternberg
(Hrsg.), Demokratie und kiinstliche Intelligenz (1. Aufl., S.129-160). Mohr Siebeck.

Hoffmann-Riem, W. (2021). Ausgestaltung der digitalen Transformation im demokra-
tischen Rechtsstaat. In: B. Fateh-Moghadam & H. Zech (Hrsg.), Transformative
Technologien (1. Aufl., S.15-52). Nomos.

Holzweber, M., Forgd, N. & Reitbauer, N. (2011). Sprache und Recht - Historische
Aspekte des EDV-Einsatzes. Jusletter IT 22. Februar, 1.

Kar, R. M., Thapa, B., Hunt, S. S. & Parycek, P. (2019). Recht digital: Maschinenver-
standlich und automatisierbar: Impuls zur digitalen Vollzugstauglichkeit von Gesetzen
(1. Aufl.). Forschung fiir den digitalen Staat. Kompetenzzentrum Offentliche IT.

Kilian, W. (2017). Idee und Wirklichkeit der Rechtsinformatik in Deutschland. Compu-
ter und Recht, 33(3), S.202-212.

Kirchhof, G. (2018). Einzelfallgerechtigkeit und Maf3stabbildung im digitalisierten Mas-
senfallrecht. In: K.-D. Driien, J. Hey & R. Mellinghoff (Hrsg.), 100 Jahre Steuerrecht-
sprechung in Deutschland 1918-2018: Festschrift fiir den Bundesfinanzhof (S.361-
384). Dr. Otto Schmidt.

Kirchhof, P. (2018). Die steuerrechtliche Bedeutung der Digitalisierung fiir Unterneh-
men und Unternehmensberater. Deutsches Steuerrecht, 10/2018, S. 497-504.

Kotsoglou, K. N. (2014). Subsumtionsautomat 2.0: Uber die (Un-)Méglichkeit einer
Algorithmisierung der Rechtserzeugung. Juristen Zeitung, 69(9), S. 451-457. https://d
01.0rg/10.1628/002268814X13940152210984.

Krug, P. (2020). Haftung im Rahmen der Anwendung von kiinstlicher Intelligenz:
Betrachtung unter Beriicksichtigung der Besonderheiten des steuerberatenden Be-
rufsstands. beck.digitax, Heft 2, S. 74-80.

Kube, H. (2019). Electronic Government als Freiheitschance und Freiheitsgefahr. In: H.
Kube & E. Reimer (Hrsg.), Geprigte Freiheit 2018/19: Impulse aus dem Institut fiir
Finanz- und Steuerrecht (S.19-27). Lehmanns.

Larenz, K. & Canaris, C.-W. (1995). Methodenlehre der Rechtswissenschaft (3. Aufl.).
Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08709-1.

Martini, M. (2017). Algorithmen als Herausforderung fiir die Rechtsordnung. Juristen
Zeitung, 72(21), S.1017-1025.

135

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://doi.org/10.3790/978-3-428-55919-0
https://doi.org/10.1628/002268814X13940152210984
https://doi.org/10.1628/002268814X13940152210984
https://doi.org/10.1007/978-3-662-08709-1
https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://doi.org/10.3790/978-3-428-55919-0
https://doi.org/10.1628/002268814X13940152210984
https://doi.org/10.1628/002268814X13940152210984
https://doi.org/10.1007/978-3-662-08709-1

Christoph Schmidt

NEGZ. (2022a). Bericht Nr.19: Digitalisierung der Gesetzgebung zur Steigerung der
Digitalen Souverdnitit des Staates. https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.
-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf.

NEGZ. (2022b). Bericht Nr.26: Digitalcheck im Gesetzgebungsverfahren - Vorschlag
einer modifizierten Gesetzesvorbereitung unter Analyse des Grundrentengesetzes.
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalche
ck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf.

Nink, D. (2021). Justiz und Algorithmen: Uber die Schwéichen menschlicher Entschei-
dungsfindung und die Mdglichkeiten neuer Technologien in der Rechtsprechung.
Duncker & Humblot. https://doi.org/10.3790/978-3-428-58106-1.

Pieper, F.-U. (2018). Kiinstliche Intelligenz: Im Spannungsfeld von Recht und Technik.
Zeitung zum Innovations- und Technikrecht, 1/2018, S. 9-15.

Reimer, E. (2019). Der Einfluss der Digitalisierung auf die Rechtsetzung. In: J. Hey
(Hrsg.), Digitalisierung im Steuerrecht: 43. Jahrestagung der Deutschen Steuerjuristi-
schen Gesellschaft eV. Kéln, 17. und 18. September 2018 (S. 97-134). Dr. Otto Schmidt.

Rimscha, M. von. (2017). Algorithmen kompakt und verstandlich: Losungsstrategien am
Computer (4. Aufl.). Lehrbuch. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18611-1.

Rohner, J. & Schiitz, A. (2020). Psychologie der Kommunikation (3.Aufl.). Springer
eBook Collection. Springer.

Ruf3, J., Ismer, R. & Margolf, J. (2019). Digitalisierung des Steuerrechts: Eine Herausfor-
derung fiir die Ausgestaltung von materiellen Steuergesetzen. Deutsches Steuerrecht,
57/2019, S. 409-418.

Scharf, J. (2014). Die Anforderungen an Sprachen zur Formalisierung von Verwaltungs-
recht. Jusletter IT 20. Februar, 1.

Scharf, J. (2015). Kiinstliche Intelligenz und Recht: Von der Wissensreprdsentation zur
automatisierten Entscheidungsfindung (1. Aufl.). OCG.

Scheubel, J. (1973). Automationsfreundliche Vorschriftengebung. Datenverarbeitung-
Steuer-Wirtschaft-Recht, S. 322-326.

Schmidt, C. (2021a). Risikoorientierte Fallauswahl, automationsgestiitzte Fallbearbei-
tung und elektronische Steuerfestsetzung: Chancen, Herausforderungen und Grenzen
des digitalen Steuervollzugs (1. Aufl.). Erich Schmidt.

Schmidt, C. (2021b). Der Steuervollzugsauftrag in der Digitalisierung: Kritische Be-
standsaufnahme des neu ausgerichteten Untersuchungsgrundsatzes und Perspekti-
ven einer hybriden Fallbearbeitung. Der Betrieb, 74(45), S. 2654-2662.

Schmidt, C. (im Druck). Einsatz von Kiinstlicher Intelligenz — Assistenz oder Konkur-
renz in der Finanzverwaltung von morgen? NEGZ-Kurzstudie.

Schmieszek, H.-P. §17 FVG. In: W. Hilbschmann, E. Hepp & A. Spitaler (Hrsg.),
Abgabenordnung - Finanzgerichtsordnung: Kommentar. Dr. Otto Schmidt.

Seckelmann, M. (2020). Leichte Sprache und Algorithmisierung als Anforderungen an
die Gesetzessprache. In R. Fisch (Hrsg.), Verstiandliche Verwaltungskommunikation
in Zeiten der Digitalisierung: Konzepte — Losungen — Fallbeispiele (1. Aufl., S.157-
170). Nomos.

Shannon, C. E. & Weaver, W. (1964). The mathematical theory of communication
(10. Aufl.). Univ. of Illinois Press.

136

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://doi.org/10.3790/978-3-428-58106-1
https://doi.org/10.1007/978-3-658-18611-1
https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://negz.org/wp-content/uploads/2022/12/26.-NEGZ-Kurzstudie-Digitalcheck-im-Gesetzgebungsverfahren.pdf
https://doi.org/10.3790/978-3-428-58106-1
https://doi.org/10.1007/978-3-658-18611-1

2. Ist eine Ubersetzung steuerrechtlicher Normen in (bindren) Code maglich?

Siekmann, H. (2021). Art.108. In M. Sachs (Hrsg,), Grundgesetz: Kommentar. C. H.
Beck (9. Aufl.).

Sonntag, M. (2011). Von der Semantik zur Syntax und wieder zurtick: Testen juristi-
scher Modelle. Jusletter IT 22. Februar, 1.

Timmermann, D. & Gelbrich, K. (2022). Kénnen Algorithmen subsumieren? Moglich-
keiten und Grenzen von Legal Tech. Neue juristische Wochenschrift, S. 25-30.

Traut-Maltausch, E. & Frey, D. (2006). Kommunikationsmodelle. In: H.-W. Bierhoft
& D. Frey (Hrsg.), Handbuch der Sozialpsychologie und Kommunikationspsychologie
(S.536-544). Hogrefe.

Unger, S. (2019). Demokratische Herrschaft und kiinstliche Intelligenz. In: S. Unger
& A. von Ungern-Sternberg (Hrsg.), Demokratie und kiinstliche Intelligenz (1. Aufl.,
S.113-128). Mohr Siebeck.

Wagner, J. (2020). Legal Tech und Legal Robots: Der Wandel im Rechtswesen durch neue
Technologien und Kiinstliche Intelligenz (2. Aufl.). Springer Gabler.

Xingas, A. (1972). Die Bedeutung steuergesetzlicher Regelungen fiir den Einsatz elektroni-
scher Datenverarbeitungsanlagen im Steuerverfahren (1. Aufl.). Erich Fleischer.

137

hittps://doLorg/10.5771/5783748019155-91 - am 14.01.2026, 05:13:31. https://www.nllbra.com/de/agh - Open Access - TN


https://doi.org/10.5771/9783748919155-91
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

	1. Ist-Zustands des Lehrangebots zur Gesetzgebungslehre und Vertragsgestaltung im rechtswissenschaftlichen Studium
	1.1 Einleitung
	1.2 Einschränkung des Untersuchungsfelds
	1.3 Methode der Datenerhebung
	1.4 Methode der Datenauswertung
	1.4.1 Kategoriesystem und Kodierleitfaden
	1.4.2 Technische Umsetzung der Datenauswertung

	1.5 Fehlerdiskussion
	1.6 Auswertung
	1.6.1 Staatsexamensstudiengänge
	a. Kategorie Pflichtfachbereich
	b. Kategorie Schwerpunktbereich
	i. Unterkategorie Gesetzgebungslehre
	ii. Unterkategorie Vertragsgestaltung

	c. Kategorie Schlüsselqualifikationen
	i. Unterkategorie Gesetzgebungslehre
	ii. Unterkategorie Vertragsgestaltung

	d. Kategorie Hochschule der angewandten Wissenschaften


	1.7 Weiterer Forschungsbedarf
	1.8 Literatur

	2. Ist eine Übersetzung steuerrechtlicher Normen in (binären) Code möglich? – Potenziale und Herausforderungen neu formulierter Rechts- und Verwaltungssprache
	2.1 Einführung
	2.1.1 Problemstellung und Zielsetzung
	2.1.2 Gang der Untersuchung und Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands

	2.2 Terminologische Grundlagen
	2.3 Zentrale Anforderung an den Gesetzgeber und etwaige Zielsetzungen
	2.4 Informatische Herausforderungen der Gesetzgebung
	2.4.1 Vorbemerkung
	2.4.2 Juristische Fachsprache
	2.4.3 Dynamisches Recht

	5.5 Sender-Empfänger-Modell nach Shannon und Weaver
	2.6 Kommunikationsmodell der Gesetzgebung und Rechtsanwendung zugunsten vollautomatisierter Rechtsanwendungen
	2.6.1 Überblick
	2.6.2 Gesetzesinitiant (Informationsquelle)
	2.6.3 Gesetzesverkündung (Sender)
	2.6.4 Bundesgesetzblatt (Kanal)
	2.6.5 Algorithmusprogrammierung (Empfänger)
	2.6.6 Vollautomatisierte Rechtsanwendung (Ziel)
	2.6.7 Resümee

	2.7 Untersuchungsergebnisse und Ausblick
	2.7.1 Zusammenfassung in Thesen
	2.7.2 Aktuelle Entwicklungen und zukünftiger Forschungsbedarf
	2.8 Literatur



